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Mantra des Friedens
Frieden soll sein in allen Herzen,
Frieden soll sein in allen Hirnen,

Frieden soll sein in allen Straßen,
Frieden soll sein in allen Ländern,

Frieden soll sein auf der Erde,
Weil ohne Frieden

Dieser unser Planet
Keine Zukunft hat.
Frieden wird sein?
Frieden muss sein!

Matthias Stark



2 Informationen Besuchen Sie uns auf www.stolpen.de

Wichtige Rufnummern
Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Rettungsleitstelle: 0351 501210
Polizeirevier Sebnitz 035971 850
Arztbereitschaft 116 117

Stadtverwaltung Stolpen
E-Mail: stadt@stolpen.de
Telefax: 035973 28025
Telefon: 035973/
Bürgermeister 280-40
Sekretariat 280-40
Standesamt 280-11
Meldestelle 280-14
Hauptamt 280-10
Soziales 280-12
Gewerbeamt 280-24
Ordnungsamt 280-26
Rechnungsamt 280-20
Kasse 280-22
Bauamt 280-15
Bauhof 26560
Gleichstellungsbeauftragte  280-11

Sprechzeiten der Verwaltung
Montag geschlossen
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
(nach vorheriger Anmeldung unter 280-40)

Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“
E-Mail: info@wazv-mittlere-wesenitz.de
Telefax: 035973 612-18
Telefon: 035973/
Verwaltung/Zentrale 612-0
Gebührenstelle 612-14

Sprechzeiten
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Bereitschaft
Wasserversorgung 0172 3743033
 0172 3743035
Abwasserentsorgung
(WASS GmbH) 0172 3702641
Gasversorgung 0180 2787901
Entsorgung Klärschlamm/
Abwasser aus Kleinkläranlagen/
Sammelgruben: Wasserversorgung Bischofswerda GmbH
Telefonnummer:  03594 777-0
 E-Mail: info@wvbiw.de
Forstrevier
Forstbetrieb Neustadt,
Revierleiter Herr Fleischer Telefon: 03596 585729

Ärzte/Zahnärzte
Arztpraxis Dr. Lehm 26336
Arztpraxis Rasche 26376
Medizinisches Versorgungszentrum Pirna 26377

Kinderarztpraxis
Dr. Autenrieth 63828

Zahnarztpraxis Dr. Boden 24122
Zahnarztpraxis Dr. Böhmer 26435

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen
Sie sind krank außerhalb der Sprechzeiten Ihrer Arztpraxis?
In den Ärztlichen Bereitschaftspraxen der KV Sachsen erhalten 
Sie medizinische Versorgung bei akuten, aber nicht lebensbe-
drohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen Sprechzeiten 
von Arztpraxen.

Informationen zu allen Standorten, Behandlungsbereichen und 
Öffnungszeiten erhalten Sie telefonisch unter: 116117, sowie 
unter: www.kvsachsen.de > Bereitschaftsdienste.

Apotheke 035973 24830
Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

Kindertagesstätten
Kita „Stolpener Burggeister“ Stolpen 26610
Kita „Kleine Weltentdecker“ Stolpen 646287
Kita „Schlumpfenland“ Langenwolmsdorf 26272
Kita „Sankt Martin“ Lauterbach 26407

Schulen
Basaltus-Grundschule Stolpen 035973 6201-20
Grundschule Langenwolmsdorf 035973 26383
Ludwig-Renn-Oberschule Stolpen 035973 6201-10

Soziales
ASB-Sozialstation 035973 24109
VS-Altenpflegeheim 035973 630

Kirchen, Pfarrämter
Evangelisch-Lutherische Kirche
„Stolpener Land“ 035973 26409
Evangelisch-Lutherische Kirche
Lauterbach-Oberottendorf 035973 26412
Römisch-Katholische Kirche
Röm.-kath. Pfarrei St. Heinrich und Kunigunde
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 2 – 4
01796 Pirna Tel. 03501 5710164
E-Mail: info@kath-kirche-pirna.de

Burg Stolpen 035973 23410
Montag bis Sonntag 10.00 - 18.00 Uhr

Bibliothek 035973 297413
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 16.30 Uhr

Stolpen-Information
E-Mail: stolpen-information@t-online.de
Telefon 035973 27313
Telefax 035973 24438

Friedensrichterin
Frau Petau 035973 63889
Dienstag 19.00 - 20.00 Uhr 0174 9564465
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Satzung der Stadt Stolpen über die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Wahlhelfern
Aufgrund von § 4 in Verbindung mit den §§ 21 und 28 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeord-
nung - SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung 9. März 
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist, 
hat der Stadtrat der Stadt Stolpen am 28. März 2022 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für folgende Wahlen:
- Kommunalwahlen (Kreistags-, Stadtrats- und Ortschaftsrats-

wahlen sowie Landrats- und Bürgermeisterwahlen)
- Landtagswahlen
- Bundestagswahlen
- Europawahlen
sowie bei Volksentscheiden und Bürgerentscheiden für alle Stimm-
bezirke der Stadt Stolpen. 
(2) Sie gilt für die Vorsitzenden, Stellvertreter und sonstigen Mit-
glieder der Wahl- und Abstimmungsorgane sowie für die in der 
Wahlzentrale tätigen Mitarbeiter.

§ 2 
Höhe der Entschädigung

(1) Die Mitglieder der Wahl- und Briefwahlvorstände bzw. Stimm-
bezirksvorstände erhalten eine Entschädigung in folgender Höhe:
1. Wahlvorsteher  50,00 Euro
2. Stellvertretender Wahlvorsteher  45,00 Euro
3. Schriftführer  45,00 Euro
4. Beisitzer  40,00 Euro
sowie bei verbundenen Wahlen 10,00 Euro zusätzlich.
(2) Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses erhalten bei 
Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowie bei Bürgerentschei-
den eine Vergütung je Sitzung in Höhe von 15,00 Euro.
(3) Sind nach Bundes- oder Landesrecht gesetzlich geregelte Zah-
lungen zu leisten (Erfrischungsgeld), werden diese auf die Ent-
schädigung nach Abs. 1 und 2 angerechnet.  

(4) Auf Antrag können für ehrenamtlich tätige Wahlhelfer
a. Verdienstausfall 

- in Höhe des Durchschnittslohnes bei Unselbständigen
- in Höhe der Verdienstausfallpauschale bei Selbständigen
- Der einheitliche Höchstsatz beträgt 7,50 EUR pro Stunde.

b. bei notwendigen Fahrten außerhalb des Stadtgebietes Reise-
kosten nach dem Sächsischen Reisekostengesetz in der je-
weils geltenden Fassung gezahlt werden.

§ 3 
Befugnis der Datenerhebung

(1) Für die Organisation der Wahlhelfer und die Gewährung der 
Aufwandsentschädigung nach dieser Satzung ist im Rahmen des 
jeweils zur Anwendung kommenden Wahlgesetzes die Verarbei-
tung personenbezogener Daten erforderlich und zulässig: 
- Persönliche Kontaktdaten des Wahlhelfers (Vor- und Nachna-

me, akademischer Grad, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon-
nummern und E-Mail-Adressen)

- Anzahl der Berufungen als Wahlhelfer
- Ausgeübte Funktion als Wahlhelfer
Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht. 
(2) Sofern der Betroffene einer Weiterverarbeitung seiner perso-
nenbezogenen Daten nicht widerspricht, können diese auch für 
zukünftige Wahlen gespeichert und verarbeitet werden. Im Falle ei-
nes Widerspruchs werden die Daten nach Feststellung des endgül-
tigen Wahlergebnisses der jeweiligen Wahl datenschutzkonform 
gelöscht. 

§ 4 
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Stolpen, 01.03.2022

Steglich
Bürgermeister

Schluss mit dem Krieg in der Ukraine!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit dem 24. Februar müssen wir mit großem Entsetzen zur 
Kenntnis nehmen, dass der Frieden in Europa nicht mehr selbst-
verständlich ist. Es entbehrt jeglicher Vorstellungskraft, wie ein 
ehemaliger KGB-Offizier und heute Staatsoberhaupt in Europa 
eine kriegerische Auseinandersetzung als Aggressor mit seinem 
Nachbarland führt und verständliche Angst auch in Deutschland 
und Europa hervorruft. So geht es zumindest mir, wenn ich an die 
Zukunft unserer Kinder und Enkel denke.
Die Bilder aus der Ukraine, die uns täglich erreichen, machen 
uns alle sehr betroffen. Meine Generation kennt so etwas nur aus 
Erzählungen von unseren Großeltern. Die Kriegshandlungen von 
Russland sind auf das Schärfste zu verurteilen und sofort zu be-
enden. Ich denke, da spreche ich auch im Namen der Stolpener 
Bürgerschaft. Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt der ukrai-
nischen Bevölkerung.
Gleichzeitig möchte ich persönlich einen Appell an Diejenigen 
richten, die heute immer noch glauben, dass man den Frieden 
nur mit Worten erhalten kann. Nein, das ist bei Weitem nicht so, 
wie wir gerade jetzt zur Kenntnis nehmen müssen. Hier bedarf es 
nicht nur eines Umdenkens, sondern auch eines konsequenten 
Handelns.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die bereits 
in den zurückliegenden Wochen mit unterschiedlichen Hilfsange-

boten versucht haben, das Leid 
der ukrainischen Bevölkerung 
zu lindern. Weitere Hilfe und 
Unterstützung wird auch in den 
nächsten Wochen notwendig 
sein. Insbesondere wird uns 
die Unterbringung von Kriegs-
flüchtlingen im Landkreis vor 
große Herausforderungen stel-
len. Informationen zu Hilfs-
angeboten finden Sie auf der 
Homepage der Stadt Stolpen 
und des Landkreises. Für Ihre 
weitere Unterstützung danke 
ich Ihnen bereits im Voraus.
Kriege haben in der Geschichte der Menschheit noch nie Prob-
leme gelöst, sondern diese eher verschärft und unermessliches 
Leid unter den Betroffenen hervorgerufen. Ich wünsche mir von 
ganzem Herzen, dass die Vernunft der Menschen und nicht die 
Waffen siegen mögen und wir weiterhin den Frieden in Europa als 
wichtigstes Gut für uns, unsere Kinder und Enkelkinder erhalten.

Ihr Bürgermeister
Uwe Steglich
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen 
worden ist.

Aufstellung des Bebauungsplanes  
„Alte Napoleonstraße“Stadt Stolpen

Der Stadtrat der Stadt Stolpen hat mit Beschluss Nr. 13/2022 vom 
28. Februar 2022 die Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes be-
schlossen.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 1553/1 (Teilflä-
che), 1553/2 (Teilfläche), 1593/29 (Teilfläche), 1744, 1745, 
1756/3 (Teilfläche), 1759/8 (Teilfläche), 1759/3 (Teilfläche), 
1759/4 (Teilfläche) und 1759/9 (Teilfläche) der Gemarkung Lan-
genwolmsdorf sowie die Flurstücke Nr. 1349/3, 1349/4, 1349/5, 
1349/8, 1349/9, 1349/10 (Teilfläche) und 1349/11 (Teilfläche) 
der Gemarkung Stolpen. Der Geltungsbereich ist im gültigen Flä-
chennutzungsplan der Stadt Stolpen als Fläche für die Landwirt-
schaft, teilweise als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Bahnanlagen 
dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren an-
gepasst.
Planungsziel des Bebauungsplanes ist die Herstellung der pla-
nungsrechtlichen Grundlagen für ein zukünftiges Gewerbegebiet 
auf den Flächen der derzeit in Nutzung befindlichen Ferkelauf-
zuchtanlage in Verbindung mit der Reaktivierung der Nutzungen 
im Bereich des ehemaligen Bahnhofsgeländes (Mischgebiet) zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und nachgefragtem Wohnraum.
Der Beschluss wird hiermit bekannt gegeben.

gez. Steglich
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung des  
Wasser- und Abwasserzweckverbandes 

„Mittlere Wesenitz“

HAUSHALTSSATZUNG 
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 

„Mittlere Wesenitz“für das Wirtschaftsjahr 2022
Aufgrund des § 58 des Sächsischen Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 74 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und der 
Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere We-
senitz“ (Verbandssatzung) hat die Verbandsversammlung am 2. 
Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 
2022 beschlossen.

§ 1
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:  
1. Im Erfolgsplan mit 
 den Erträgen von insgesamt  2.928.700 €
 den Aufwendungen von insgesamt  2.948.900 €
 einem Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) 
 von insgesamt  +20.200 €
2. Im Liquiditätsplan mit 
 dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
 von insgesamt  757.100 €
 dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit 
 von insgesamt  -3.700.000 €
 dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 
 von insgesamt  2.767.600 €

§ 2
Es werden weiterhin festgesetzt:
(1) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitions- und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen mit  1.750.000 €
(2) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
 mit  741.600 €
(3) der Höchstbetrag der Kassenkredite 
 mit insgesamt  500.000 €

Stolpen, den 7. März 2022

Steglich
Verbandsvorsitzender

Mit Bescheid vom 1. März 2022 hat der Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde 
den am 2. Februar 2022 durch die Verbandsversammlung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ be-
schlossenen Entwurf der Haushaltssatzung 2022 ohne Auflagen 
und Bedingungen genehmigt:
Gemäß § 58 SächsKomZG in Verbindung mit den §§ 74 bis 76 der 
SächsGemO werden die Haushaltssatzung und der Wirtschafts-
plan ab 4. April 2022 für die Dauer einer Woche in der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes, Markt 26 in 01833 Stolpen zu den 
ausgewiesenen Sprechzeiten zur kostenlosen Einsicht für jeder-
mann ausgelegt bzw. elektronisch zur Verfügung gestellt.

Stolpen, den 7. März 2022

Steglich
Verbandsvorsitzender

Die nächste Ausgabe des „Stolpner Anzeigers“ erscheint am
Freitag, dem 6. Mai 2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist
Donnerstag, der 21. April 2022

im Hauptamt der Stadtverwaltung,
anzeiger@stolpen.de

Annahmeschluss für Anzeigen ist
Mittwoch, der 27. April 2022

bei Herrn Riedel,  
Anzeigenberater der LINUS WITTICH Medien KG,  

Tel.: 0171 3147542, Fax: 03535 489239
E-Mail: matthias.riedel@wittich-herzberg.de
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»Stolpner Anzeiger«
Amtsblatt der Stadt Stolpen mit den Ortsteilen  Stolpen,  

Langenwolmsdorf, Helmsdorf, Lauterbach,   
Rennersdorf-Neudörfel und Heeselicht 

Der »Stolpner Anzeiger« erscheint monatlich, jeweils am 1. Freitag und wird kostenlos an 
alle Haushalte verteilt.

-  Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Stolpen 
 Markt 1, 01833 Stolpen
- Verantwortlich für den nichtamtlichen und sonstigen Teil sowie Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10,
 vertreten durch Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigen-
veröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer 
Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzel exemplar 
gefordert werden. Weitergehende Ansprüche,  insbesondere auf Schadenersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.
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Stellenausschreibung der Burgstadt Stolpen
Die Stadt Stolpen beabsichtigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines

Sachbearbeiters für Schulen, Kitas und Soziales (m/w/d)
vorerst befristet mit der Option zur Entfristung in Teil- oder Vollzeit (max. 39,5 Stunden) im Zuge einer Elternzeitvertretung zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: 
· Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben
· Sachbearbeitung Kindertageseinrichtungen und Kinderta-

gespflege
· Bearbeitung von Angelegenheiten der Vereinsförderung
· Betreuung der Jugendeinrichtungen der Stadt Stolpen
· Seniorenbetreuung
· Gewerbeangelegenheiten
· Vermietung städtischer Objekte
 
Unsere Erwartungen an Sie: 
· erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Verwal-

tungsfachangestellten (m/w/d) Fachrichtung Landes- und 
Kommunalverwaltung oder ein vergleichbarer Abschluss

· tätigkeitsbezogene Rechtskenntnisse
· umfassende und fundierte Kenntnisse im allgemeinen Ver-

waltungsrecht
· Kommunikations- und Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbar-

keit und ein sicheres Auftreten
· Führerschein Klasse B von Vorteil
 
Wir bieten Ihnen: 
· eine leistungsorientierte Bezahlung entsprechend den tarif-

rechtlichen Voraussetzungen (EG 6 TVöD – VKA)
· ein abwechslungsreiches und interessantes Tätigkeitsfeld
· ein sympathisches und offenes Team
· Vereinbarkeit von Familie und Beruf, u. a. flexible Arbeitszei-

ten im Rahmen der geltenden Dienstvereinbarung
· Unterstützung bei aufgabenbezogenen Fort- und Weiterbil-

dungen
· eine betriebliche Altersvorsorge

Sollten Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, senden Sie bit-
te Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis 6. April 2022 
per E-Mail an stadt@stolpen.de (zusammengefasst als ein pdf-
Dokument) oder schriftlich an

Stadtverwaltung Stolpen, 
Bürgermeister

Markt 1 
in 01833 Stolpen.

Mit Rücksicht auf die Ziele des Gesetzes zur Förderung von Frauen 
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im öffentlichen Dienst 
im Freistaat Sachsen bitten wir ausdrücklich um Bewerbung von 
Frauen. Gleiches gilt für Menschen mit Behinderung.
Bewerbungen werden nur gegen einen adressierten und ausreichend 
frankierten Rückumschlag zurückgesandt. Kosten, die mit der Bewer-
bung entstehen werden nicht erstattet. Von der Zusendung von Ein-
gangsbestätigungen und Zwischennachrichten wird abgesehen.
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit ein-
verstanden, dass Ihre Daten gemäß gesetzlicher Bestimmungen 
verarbeitet werden dürfen. Eine Weitergabe oder sonstige Übermitt-
lung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur im Rahmen des Be-
werbungsprozesses an im Prozess involvierte Personen. Sollten Sie 
diese Einwilligung nicht erteilen, können wir Ihre Bewerbung nicht 
verarbeiten. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Be-
arbeitung während des gesamten Bewerbungsprozesses ist für uns 
ein wichtiges Anliegen. Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Daten aus-
schließlich intern für Bewerbungszwecke genutzt und keiner anderen 
Nutzung zugeführt werden. Ihre Daten werden spätestens 6 Monate 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens gelöscht. Sie ha-
ben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Daten aktualisieren, berichtigen 
oder löschen zu lassen. Zudem haben Sie das Recht, Ihre Einwilli-
gung zur Bewerberdatenverarbeitung jederzeit zu widerrufen.

Bericht von der Stadtratssitzung am 28.02.2022
TOP 1
Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung 
der Tagesordnung und Kenntnisnahme der Niederschrift vom 
13.12.2021
Der Bürgermeister begrüßt die Stadträte und Gäste zur 2. öffentli-
chen Sitzung des Stadtrates im Jahr 2022. Er stellt fest, dass der 
Stadtrat beschlussfähig ist.
BM Steglich ändert die Tagesordnung wie folgt: Streichung von 
TOP 13 (Beratung und Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens – Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB im B-Plan 
Wohngebiet Am Schlossberg – Errichtung einer Photovoltaikanla-
ge auf dem Flurstück 1397/46 der Gemarkung Stolpen), da noch 
keine Beratung im Ortschaftsrat Stolpen erfolgt ist und es um eine 
grundsätzliche Entscheidung zur weiteren Verfahrensweise geht.
Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig bestätigt. Die nach-
folgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend. 
Der Stadtrat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis.

TOP 2
Beratung und Beschlussfassung – Abschluss einer Kooperations-
vereinbarung mit dem Gogelmosch e. V. im Rahmen der Umset-
zung des Vorhabens „Soziale Orte“
Der Gogelmosch e. V. hat sich im August 2021 in Kooperation mit 
der Stadt Stolpen an Interessenbekundungsverfahren zur „Förde-
rung von Maßnahmen zum Aufbau von Sozialen Orten und Orten 
der Demokratie als Orte des Gemeinwesens“ im Landesprogramm 
(A) „Soziale Orte“ mit dem Projekt „mitEINander – Stolpener Land“ 
beteiligt.

Mit Schreiben vom 26.10.2021 wurde das Projekt zur Förderung 
bestätigt. Der Zuwendungsbescheid wurde am 07.12.2021 erteilt.
Die Stadt Stolpen bezuschusst das Vorhaben mit 30 T€ (2022: 15 T€/ 
023: 15 T€). Die Finanzierung erfolgt über Mittel aus dem Preisgeld 
des simult+Wettbewerbs 2019/2020 Ideen für den ländlichen Raum.

Beschluss
Der Stadtrat bestätigt die als Anlage beigefügte Kooperationsverein-
barung mit dem Gogelmosch e. V. für das Vorhaben „Soziale Orte“.

Der Beschluss wird mit 12 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen bestätigt.

TOP 3
Beratung und Beschlussfassung – Zweckvereinbarung über die Er-
richtung und Unterhaltung einer gemeinsamen Schiedsstelle der 
Stadt Stolpen und der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Zwischen der Stadt Stolpen und der Gemeinde Dürrröhrsdorf-
Dittersbach soll eine neue Zweckvereinbarung im Sinne der bis-
herigen Vereinbarung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
geschlossen werden.
Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach hat die Zweckvereinba-
rung am 8. Februar 2022 im Hauptausschuss vorberaten und plant 
die Beschlussfassung am 1. März 2022.

Beschluss
Der Stadtrat beschließt: 
1. die Zweckvereinbarung über die Errichtung einer gemeinsamen 

Schiedsstelle zwischen der Stadt Stolpen und der Gemeinde 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach
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Gemäß § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) hat 
die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 
erlassen.
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Stolpen wurde 
in der Zeit von Freitag, dem 21. Januar 2022 bis Montag, den 31. 
Januar 2022 in der Stadtverwaltung Stolpen öffentlich ausgelegt. 
Einwohner und Abgabepflichtige hatten für die Dauer von 14 Ar-
beitstagen die Möglichkeit Einwendungen zu erheben. Das Ein-
wendungsrecht wurde nicht in Anspruch genommen.
Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung 
zu beraten und zu beschließen. Die Beratung erfolgte in der Sit-
zung am 31. Januar 2022.

Beschluss
Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssat-
zung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.

Der Beschluss wird mit 14 Ja-Stimmen und 1 Enthaltungen bestätigt.

TOP 8
Beratung und Beschlussfassung – Annahme von Geldspenden – 
Weihnachtsmannanhänger

Beschluss
Der Stadtrat beschließt die Annahme von Geldspenden gemäß der 
beigefügten Anlage an die Stadt Stolpen in Höhe von 250,00 Euro.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 9
Beratung und Beschlussfassung – Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan „Sondergebiet Schweinemastanlage Stolpen, Alte Na-
poleonstraße“ – Aufhebung des Verfahrens
Der Vorhabenträger wurde auf der Grundlage des Stadtratsbe-
schlusses Nr. 45/2021 vom 19.07.2021 mit Schreiben vom 
23.07.2021 aufgefordert, den eingereichten Entwurf des Vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes bis zum 10.09.2021 zu 
überarbeiten. Einer Fristverlängerung (Antrag vom 09.09.2021) 
zur Überarbeitung der Antragsunterlagen wurde antragsgemäß 
stattgegeben. Auch diese Frist wurde durch den Vorhabenträger 
nicht eingehalten. Nur auf die nochmalige Aufforderung der Stadt 
vom 10.01.2022 erfolgte eine Reaktion des Vorhabenträgers am 
12.01.2022.
Der Stadtrat stellt fest, dass offenbar seitens des Vorhabenträgers 
kein ernsthaftes Interesse an einer Fortführung des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes besteht.
Gleichzeitig beabsichtigt der Stadtrat eine grundsätzliche langfris-
tige planungsrechtliche Neuordnung des Gebietes.

Beschluss
Der Stadtrat hebt den Aufstellungsbeschluss vom 25.09.2017 
(Beschluss-Nr. 62/2017) zum Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Sondergebiet Schweinemastanlage Stolpen, Alte Napoleon-
straße“ auf und beendet das dem Antrag nach § 12 Abs. 2 Satz 1 
BauGB vorgelagerte Vorverfahren mit dem Vorhabenträger.

Der Beschluss wird 14 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung bestätigt.

TOP 10
Beratung und Beschlussfassung – Bebauungsplan „Alte Napole-
onstraße“ Stadt Stolpen – Aufstellungsbeschluss
Planungsziel des Bebauungsplanes ist die Herstellung der pla-
nungsrechtlichen Grundlagen für ein zukünftiges Gewerbegebiet 
auf den Flächen der derzeit in Nutzung befindlichen Ferkelauf-
zuchtanlage in Verbindung mit der Reaktivierung der Nutzungen 
im Bereich des ehemaligen Bahnhofsgeländes (Mischgebiet) zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und nachgefragtem Wohnraum.
Der Bebauungsplan soll im Regelverfahren nach §§ 2 bis 10 
BauGB, einschließlich einer Umweltprüfung, durchgeführt werden.
Um die geplanten Nutzungen bauplanungsrechtlich zu sichern, 
ist zusätzlich im Parallelverfahren das Plangebiet im Flächennut-
zungsplan entsprechend anzupassen.

2. die Beauftragung des Bürgermeisters zum Abschluss der Ver-
einbarung

3. der Beschluss 204/1998 vom 23. November 1998 wird aufge-
hoben.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 4
Beratung und Beschlussfassung – Verwaltungsvereinbarung zur 
gegenseitigen Vertretung der Friedensrichter der Stadt Neustadt 
in Sachsen und der Stadt Stolpen
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 
Europa und Gleichstellung (SMJuSDEG) hat in Auswertung der Ab-
frage zu den gemeindlichen Schiedsstellen vom März 2020 fest-
gestellt, dass im Bereich der Stellvertretung der Friedensrichterin-
nen bzw. Friedensrichter bei mehreren Gemeinden im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Handlungsbedarf besteht, da 
bei diesen keine Vertreter bestimmt wurden. Das Landratsamt hat 
die Stadt Stolpen mit Schreiben vom 10. Dezember 2021 darüber 
informiert, dass diese davon ebenfalls betroffen ist.
Die Stadt Neustadt in Sachsen hat nach derzeitigem Stand eben-
falls keinen Vertreter des Friedensrichters bestimmt. Das Landrat-
samt empfiehlt eine Regelung unter benachbarten Kommunen, so 
zwischen Neustadt in Sachsen und Stolpen.
Die Stadt Neustadt in Sachsen plant die Beratung und Beschluss-
fassung der Verwaltungsvereinbarung ebenfalls im Februar 2022.

Beschluss
Der Stadtrat beschließt: 
1. die Verwaltungsvereinbarung zur gegenseitigen Vertretung der 

Friedensrichter der Stadt Neustadt in Sachsen und der Stadt 
Stolpen

2. die Beauftragung des Bürgermeisters zum Abschluss der Ver-
einbarung.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 5
Beratung und Beschlussfassung – Satzung der Stadt Stolpen über 
die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Wahlhelfern
Zur Durchführung von Wahlen sind Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer unverzichtbar. Sie bilden das Fundament der Selbstorganisa-
tion der Wahl und sind daher die wichtigsten Träger des Wahlver-
fahrens. Gleichzeitig ist festzustellen, dass es immer schwieriger 
wird, Ehrenamtliche für Wahlehrenämter zu gewinnen.
Um dieses Amt zu würdigen und die Bereitschaft zur Übernahme 
auch zukünftig zu stärken, empfiehlt die Verwaltung die Erhöhung 
des Erfrischungsgeldes für die Wahlhelfer in den Wahl- und Brief-
wahlvorständen der Stadt Stolpen.

Beschluss
Der Stadtrat beschließt die beigefügte Satzung über die Entschädi-
gung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Wahlhelfern.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 6
Beratung und Beschlussfassung – Jahresabschluss der Stadt Stol-
pen für das Haushaltsjahr 2014
Die Gemeinden dürfen bei den Jahresabschlüssen der Haushalts-
jahre bis einschließlich 2018 auf die Bestandteile Anhang und Re-
chenschaftsbericht verzichten.

Beschluss
Der Stadtrat beschließt den als Anlage beigefügten Jahresab-
schluss bestehend aus Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrech-
nung für das Haushaltsjahr 2014.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 7
Beratung und Beschlussfassung – Haushaltssatzung der Stadt 
Stolpen für das Haushaltsjahr 2022
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Anfragen zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine gibt.
Frau Topp verneint dies.

SR Böhmer bemerkt, dass die Hundehaltung zugenommen hat und 
die Anlagen in Stolpen teilweise nicht betretbar sind. Was können 
wir dagegen tun? Es sollte evtl. mit einer Beschilderung entgegen-
gewirkt werden.
BM Steglich meint, dass es dazu nochmals Hinweise im „Stolpner 
Anzeiger“ geben wird. Es ist immer schwierig, wenn niemand kon-
kret erwischt wird. Außerdem sind auch entsprechende Hundeto-
iletten vorhanden.

SR Ruhland äußert, dass auch die Gemeindezentren eine Internet-
verfügbarkeit haben sollten (z. B. für die Ortschaftsräte). Er weiß 
jedoch nicht, wie dazu die Verträge zwischen Telekom und Stadt 
sind.
BM Steglich meint, dass eine Prüfung in der Verwaltung erfolgen 
kann. Gleichzeitig verweist er auf den Datenschutz, welcher dabei 
zu beachten ist.

Die Stadtratssitzung endete gegen 21:35 Uhr.

Aus dem schriftlichen Bericht des Bürgermeisters vom 24.02.2022
Inkrafttreten des 3. Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunal-
rechts vom 09.02.2022
• Das Gesetz, welches durchaus weitreichende Änderungen der 

SächsGemO, der SächsLKrO und weiterer Gesetze nach sich 
zieht, ist am 20. Februar 2022 in Kraft getreten.

• Im Ergebnis einer kritischen Stellungnahme des SSG, die den 
überwiegenden Teil der Neuregelungen ablehnte, wurden eini-
ge Hinweise und Anmerkungen bei der abschließenden Erar-
beitung des Gesetzes beachtet. Im Weiteren wurde durch die 
Regierungsfraktionen darauf verwiesen, dass man sich zu den 
Änderungen im Koalitionsvertrag bereits abschließend ver-
ständigt hat. Für mich ist das eine Missachtung der kommu-
nalen Ebene. Es wird Bürgerbeteiligung gepredigt, aber selbst 
missachtet man die Ergebnisse der Beteiligung der Städte und 
Gemeinden.

• Das neue Gesetz wird für die Gemeinden eine höhere finanzielle 
Belastung sowie einen erhöhten Personalbedarf mit sich brin-
gen. Des Weiteren sind die Hauptsatzungen, Geschäftsordnun-
gen und Entschädigungssatzungen anzupassen. Der SSG hat 
angekündigt hierzu Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.

Umsetzung Richtlinie SMI über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Anschaffung von Sirenen
• Die Stadt Stolpen hat beim Landkreis fristgerecht einen Förder-

mittelantrag für insgesamt 11 Sirenen gestellt.
• Mit Schreiben vom 17.02.2022 wurde uns mitgeteilt, dass auf-

grund der Vielzahl von Anträgen vorerst sicher nur eine Sirene 
gefördert wird. Über weitere Standorte kann erst entschieden 
werden, wenn ggf. der Landkreis zusätzliche Fördermittel erhält.

Verkehrszählung S 164 vom 09.02. bis 16.02.2022
• Die Stadt Stolpen hat eine Verkehrszählung und Geschwindig-

keitsmessung auf der Höhe Pirnaer Landstraße 26 veranlasst.
• Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die angegebenen Fahr-

zeugzahlen im Schreiben des LASuV vom 02.02.2022 bestä-
tigen. Das Ergebnis der gemessenen Geschwindigkeiten kann 
man eher positiv werten. 53,4 % der Fahrzeugführer halten die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit ein und 35 % haben 
eine Überschreitung von max. 10 km/h zu verzeichnen. D. h., 
dass ca. 88,4 % der Fahrzeugführer bis 60 km/h fahren.

 
Schäden durch Sturmtiefs
• In den letzten Wochen haben uns auch in Stolpen eine Reihe 

von Sturmereignissen zu schaffen gemacht.
• Vom 16. zum 17. Februar 2022 wurde aufgrund einer akuten 

Sturmwarnung die ortsfeste Befehlsstelle (OfBst) im FW-Gerä-
tehaus Stolpen in Bereitschaft versetzt. Gleichzeitig wurde ein 
Notruftelefon für die Stolpener Bürger vorsorglich eingerichtet. 
Die OfBst wurde dann am 17.02.2022 wieder aufgelöst.

Beschluss
1. Der Stadtrat der Stadt Stolpen beschließt gemäß § 2 Abs. 1 

BauGB in Verbindung mit § 8 BauGB die Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Alte Napoleonstraße“ Stadt Stolpen.

2. Der Geltungsbereich ist in der Anlage dargestellt und Bestand-
teil des Beschlusses.

3. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren angepasst.
4. Der Stadtrat der Stadt Stolpen beschließt die Durchführung der 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.

Der Beschluss wird mit 14 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme bestätigt.

TOP 11
Beratung und Beschlussfassung – Vergabe der Bauleistung zum 
Los 30 – Freianlage im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 
Anbau Basaltus-Grundschule Stolpen, Pirnaer Landstraße 1 in 
01833 Stolpen
Die Bauleistung soll im Zeitfenster 03 bis 06/2022 umgesetzt wer-
den. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A er-
folgte die Submission am 27.01.2022.

Beschluss
Der Stadtrat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 30 – Frei-
anlage im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Anbau Basaltus-
Grundschule Stolpen, Pirnaer Landstraße 1 in 01833 Stolpen, 
Produkt 36.52.01.00; HOB00003, Sachkonto 099510 an den 
wirtschaftlichsten Bieter, die Tief- und Ökobau GmbH aus 01877 
Bischofswerda, zur Bruttoangebotssumme von 112.315,92 Euro.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 12
Beratung und Beschlussfassung – Kenntnisnahme Sonderbericht 
vom Sächsischen Rechnungshof
Gemäß § 109 Abs. 4 Satz 2 Sächsische Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) ist der Sonderbericht innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt 
dem Stadtrat vorzulegen.

Beschluss
Der Stadtrat nimmt den Sonderbericht „Ergebnisse aus der Quer-
schnittsprüfung „Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung“ und 
deren Mitfinanzierung aus dem Einzelplan 09 nach dem Sächsi-
schen Gewässerunterhaltungs-Unterstützungsgesetz“ erstellt vom 
Sächsischen Rechnungshof im August 2021 zur Kenntnis.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 13
Anfragen der Bürger
Frau Graß fragt zu den Baumfällungen am Dorfbach in Langen-
wolmsdorf an.
Herr Rutscher informiert, dass die Bäume jedes Jahr im Rahmen 
der Verkehrssicherheit begutachtet werden müssen. Wenn Schä-
den zu verzeichnen sind, erfolgt ein Verschnitt oder wenn nötig die 
Fällung. Wenn entsprechende Flächen zur Verfügung stehen, wird 
auch wieder neu angepflanzt.
Frau Gestring spricht die derzeitig installierte Geschwindigkeitsan-
zeige am Steinweg an, da der Standort ungünstig gewählt ist.
Frau Topp sichert die Prüfung durch das Ordnungsamt zu.
Frau Gestring fragt, ob im Rahmen der Ganztagsangebote das zu-
sätzliche Gelände hinter der Grundschule mit genutzt werden kann.
Herr Rutscher meint, dass nichts dagegen spricht, wenn eine Be-
aufsichtigung gewährleistet ist.

TOP 14
Anfragen der Stadträte
SR Lesch fragt zum Stand Stadtbad an.
BM Steglich informiert, dass die Stadt kurz vor dem Abschluss ei-
nes Arbeitsvertrages für diese Saison steht.
SR Lesch möchte wissen, ob es seitens des Landkreises schon 
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Suchen Sie noch einen kurzfristigen Trautermin?
Dann sind Sie bei uns richtig.
Am 14. Mai und 4. Juni 2022 
besteht noch die Möglichkeit, 
sich in der Kornkammer auf Burg 
Stolpen trauen zu lassen.
Sind sie spontan und wollen 
sich auf einem einstigen Vulkan 
das Ja-Wort geben?
Dann wenden Sie sich bitte an:
Standesamt Stolpen
Frau Knuth
Telefon: 035973 280-11, Fax: 035973 280-25
E-Mail: standesamt@stolpen.de

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Die Liebe, welch lieblicher Dunst … 
doch die Ehe, da steht die Kunst.“ 

Theodor Storm

Am 
2. Februar 2022 

haben wir „Ja“ zu einer gemeinsamen 
Zukunft gesagt:

Melanie Rieß geb. Schley und 
André Rieß aus Stolpen

Veranstaltungskalender April/Mai 2022
02./03.04.2022 Osterfest bei Ratags - weitere Infos folgen

Es spielen die „Percy Pollyvocs“
RATAGS Kunsthandwerk GmbH & Co.KG, 
Hauptstraße 120b, 01833 Stolpen OT Langen-
wolmsdorf, Tel. 035973 624948

02.04.2022
19:30 Uhr

Blues-Konzert von Black Patti
Burg Stolpen, Schlossstr. 10, 01833 Stolpen
Tel.: 035973 23410; 
E-Mail: stolpen@schloesserland-sachsen.de 
https://www.burg-stolpen.org/

05.04.2022 
15:00 Uhr

Eröffnung der Saatgutbibliothek in Stolpen 
Die Saatgutbibliothek steht nun an zwei Orten 
für Sie bereit: im Gogelmoschhaus und in der 
Stolpen-Information im „Alten Amtsgericht“
Ansprechpartner: Gogelmosch e. V., 
Tel. 035973 849170, 
E-Mail: verein@gogelmoschhaus.de,
https://gogelmoschhaus.de und 
Stolpen-Information, Tel. 035973 27313

• Insgesamt waren in Stolpen zum Glück keine größeren Schä-
den zu verzeichnen. Ungeachtet dessen hatte der Bauhof im 
Rahmen der Schadensbeseitigung genug zu tun.

 
Arbeitsstand Breitband
• Am 25.02.2022 hat der Bürgermeister nun endlich einen vor-

läufigen Weiterleitungsbescheid der Zuwendung an die Deut-
sche Telekom unterzeichnen können.

• Man beachte, dass der Zuschlag an die Deutsche Telekom 
GmbH bereits in der Stadtratssitzung am 13.07.2020 unter 
dem Vorbehalt der Prüfung durch die Bundesnetzagentur so-
wie der Sicherung der Gesamtfinanzierung erfolgte. Wir haben 
also 1 ½ Jahre benötigt, um diesen Vorbehalt auszuräumen.

• Wir gehen davon aus, dass einer Umsetzung des Breitbandaus-
baus in 2023 und 2024 nichts mehr im Wege steht.

Festsetzungsbescheid über die Zuweisung von Straßenbaulasten 
sowie zu pauschalen Zuweisungen für Instandsetzung, Erneue-
rung und Erstellung von Straßen und Radwegen
• Der Festsetzungsbescheid vom 10.02.2022 beinhaltet folgen-

de Zuwendungen für 2022: 
 Straßenlastenausgleich:  137.325,80 €
 Pauschaler Zuweisungsbetrag:  93.343,24 €
• Die Zuweisungen sind im HH-Plan 2022 bereits veranschlagt.

Festsetzungsbescheid über die Zuweisung Gewässerlastenaus-
gleich 2022
• Der Festsetzungsbescheid in Höhe von 34.624,00 € ist am 

24.02.2022 bei der Stadtverwaltung eingegangen.
• Die Mittel sind ebenfalls im HH-Plan 2022 veranschlagt.
 
Bestätigung von Nachträgen und Auftragserteilungen in Zuständig-
keit BM
Sanierung Sanitärbereich Oberschule Stolpen: 
• Der BM hat in seiner Zuständigkeit am 08.02.2022 den 2. 

Nachtrag für das Los 01 – Abbruch- und Putzarbeiten (zusätz-
liche Leistung) der Firma Bauhandwerk Götze, Sebnitz zur ge-
prüften Nachtragssumme von 229,08 € bestätigt. Die Auftrags-
summe erhöht sich von 31.502,44 € auf 31.731,52 €.

Instandsetzung Stützmauer Hauptstraße 76 in Langenwolmsdorf:
• Der BM hat auf der Grundlage des SR-Beschlusses vom 

13.09.2021 in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 
15.02.2022 im Ergebnis einer 2. Ausschreibung den Auftrag 
für das o. g. Vorhaben an die Firma STRABAG AG, Dippoldiswal-
de zur geprüften Auftragssumme von 108.402,04 € erteilt.

Baumaßnahmen/Planungen Stadt, ZV u. a.
Die Erweiterung der Basaltus-Grundschule Stolpen und die Sanie-
rung der Basaltus-Grundschule Stolpen, 2. BA laufen unter Beach-
tung der aktuellen Bedingungen planmäßig. Der Erweiterungsbau 
wird ab dem 01.03.2022 für die Grundschule und den Hort nutzbar 
sein.

Rosner
Büro Bürgermeister

Stadtratssitzungen
Die Sitzung des Stadtrates findet

am Montag, dem 25. April 2022 um 19:00 Uhr
im Rats- und Bürgersaal, Markt 26 in Stolpen statt.

Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Aushängen.
Sie finden diese auch unter www.stolpen.de in der Rubrik Ak-
tuelles.

Für die Teilnahme an der Sitzung gelten die aktuellen Corona-
regeln.

Uwe Steglich
Bürgermeister

 Foto: Fotoatelier Reichelt

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Gewerbetreibende und Grundstücksbesitzer,
die derzeitige Personalsituation im Hauptamt bedingt aktuell 
leider eine eingeschränkte Bearbeitung Ihrer Anliegen vor allem 
im Bereich des Ordnungsamtes und im Sachgebiet Soziales.
Wir bitten Sie daher, Ihre Anliegen (z. B. Parkkarten, Sonder-
nutzungen, verkehrsrechtliche Anordnungen usw.) mindestens 
zehn Werktage im Voraus zu beantragen. Eine kurzfristige Bear-
beitung ist derzeit leider nicht möglich.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Topp
Hauptamtsleiterin
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Grundsteuerreform

Gern möchten wir Sie aktuell über die bevorstehende Grundsteu-
erreform und den damit verbundenen Themen informieren.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die bisherige 
Grundlage für die Grundsteuer – die Einheitswerte – für verfas-
sungswidrig erklärt.

Daraufhin musste der Gesetzgeber die Bewertung im Rahmen 
der Grundsteuerreform neu regeln, um den Gemeinden eine ihrer 
wichtigsten Einnahmequellen dauerhaft zu erhalten.

Die aktuelle Grundsteuer darf noch bis zum 31. Dezember 2024 
auf Basis der Einheitswerte erhoben werden. Bis dahin gelten die 
bisherigen Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge weiter.

Ab 2025 wird die Grundsteuer neu berechnet.
Dafür erfolgt ab 2022 für alle Grundstücke in Deutschland eine 
Neubewertung.
Die auf den neuen Grundsteuerwerten basierende Grundsteuer 
wird erstmalig ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen sein.

Das bisherige dreistufige Verfahren und die Unterscheidung von 
Grundsteuer A für Betriebe der Land- sowie Forstwirtschaft und Grund-
steuer B für das Grundvermögen bleiben auch künftig bestehen:

1. Feststellung Grundsteuerwert durch das Finanzamt auf Grundla-
ge der Steuererklärung

2. Festsetzung Grundsteuermessbetrag durch das Finanzamt
Grundsteuerwert x Messzahl = Grundsteuermessbetrag

3. Festsetzung und Erhebung Grundsteuer durch die Kommune
Grundsteuermessbetrag x Hebesatz = Grundsteuer

Der sächsische Landtag hat Anfang Februar 2021 das sächsische 
Grundsteuermodell verabschiedet. Dieses weicht vom Grundsteu-
ergesetz des Bundes dahingehend ab, dass bei den Steuermess-
zahlen zwischen den Grundstücksarten differenziert wird.

Bei der Grundsteuer B gelten in Sachsen künftig folgende Steuer-
messzahlen:
• 0,36 Promille für unbebaute Grundstücke und Wohngrundstücke
• 0,72 Promille für Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte 

Grundstücke, das Teileigentum und die sonstigen bebauten 
Grundstücke

Für die Grundsteuer A verbleibt es bei der im Grundsteuergesetz 
geregelten Steuermesszahl von 0,55 Promille.

Trotz der Differenzierung der Steuermesszahlen in Sachsen wird 
sich die Grundsteuerzahlung einzelner Steuerpflichtiger verän-
dern. Die angestrebte Aufkommensneutralität bezieht sich ledig-
lich auf das gesamte Grundsteueraufkommen in Sachsen bzw. in 
der jeweiligen Kommune. Belastungsverschiebungen zwischen 
den einzelnen Steuerpflichtigen lassen sich aufgrund von Wertver-
änderungen bei den Grundstücken, die innerhalb der letzten 87 
Jahre eingetreten sind, nicht vermeiden.
Voraussichtlich ab Ende 2023/Anfang 2024 können sich die säch-
sischen Gemeinden nach Vorliegen der neuen Grundsteuermess-
beträge, die durch die Finanzämter festgesetzt werden, mit der 
„neuen“ Grundsteuer auseinandersetzen.
Die Grundsteuerwerte und Steuermesszahlen der Reform werden 
voraussichtlich zu einem sinkenden Grundsteuermessbetrags-
volumen führen. Zur Sicherung des eigenen Grundsteueraufkom-
mens bedeutet dies für einen Großteil der sächsischen Städte und 
Gemeinden eine Anpassung der Hebesätze für 2025. Mit den er-
forderlichen Entscheidungsprozessen kann voraussichtlich erst im  
2. Halbjahr 2024 begonnen werden.

Einzelanfragen zur künftigen Grundsteuerhöhe können wir als 
Stadtverwaltung derzeit nicht beantworten.

08.04.2022 
09:00 Uhr

VHS unterwegs in Stolpen
„PC, Smartphone & Co.“ - Sicher durch die 
digitalisierte Welt
Gogelmoschhaus, Schafbergblick 1, 01833 
Stolpen 
Informationen: https://www.vhs-ssoe.de/
vhs-unterwegs

08.04.2022 
17:00 Uhr

Einweihung der Osterkrone
ehem. Gasthof Müller, Alte Hauptsr. 18, Ren-
nersdorf-Neudörfel
Dorf und Heimatverein Rennersdorf-Neudörfel e. V.
Herr Ulrich Ellmer, Tel. 035973 25210

08.04.2022 
18:30-20:45 Uhr

Weltblicke - vhs unterwegs in Stolpen
Fünf Jahre Sibirien: Mein Leben in einer Land-
schaft der Extreme
Gogelmoschhaus, Schafbergblick 1, 01833 
Stolpen
Informationen: https://www.vhs-ssoe.de/
suche/kursdetails.html

09.04.2022 Kinder weckt die Mäuse!
Simone Schöne Telefon: 03596 507764 oder 
0152 34537369

09.04.2022 
19:30 Uhr

Kennen Sie die? - Livemusik und Gespräche
Zu Gast bei Jens Opitz: Der Pirnaer Liederma-
cher Peter Lippert und die gebürtige Helms-
dorferin Britta Sommer
Ratssaal im „Alten Amtsgericht“ in Stolpen, 
Markt 26
Kontakt: Stolpen-Information, Tel. 035973 27313

12.04.2022 
ab 14:30 Uhr

Seniorennachmittag
GMZ Heeselicht
Informationen: Dorfverein Heeselicht e. V., Re-
nate Tittel
Tel. 035973 29005, 
E-Mail: renate-bernd@gmx.de

12.04.2022 
17:00 - 19:00 Uhr

Repair-Café
Gogelmoschhaus, Schafbergblick 1, 01833 
Stolpen
Ansprechpartner: Gogelmosch e. V., 
Tel. 035973 849170, 
E-Mail: verein@gogelmoschhaus.de, 
https://gogelmoschhaus.de

21.04.2022 
10:30 Uhr

Märchenstunde mit dem Holzfäller Hans
Es liest Reinhard Zellmer. Für Kinder ab 5 Jahren
Stadtbibliothek im „Alten Amtsgericht“ Markt 26
Kontakt: Stolpen-Information, Tel. 035973 27313

23./24.04.2022 Tag der offenen Tür in der Gärtnerei Kleinstäu-
ber am 24.04.2022 mit Info-Punkt zur Baum-
pflanzaktion Lawodo800
Bischofswerdaer Str. 31, 01833 Stolpen, 
Tel. 035973 26323

30.04.2022 
unter Vorbehalt

Maibaumsetzen in allen Ortsteilen
18:00 Uhr Stolpen, Marktplatz
18:00 Uhr Rennersdorf-Neudörfel, ehem. 
Gasthof Müller
18:00 Uhr Langenwolmsdorf, Ortszentrum
19:00 Uhr Lauterbach, Erbgericht
19:30 Uhr Helmsdorf, Gemeindezentrum

01.05.2022 
10:00 Uhr 
unter Vorbehalt

Maibaumsetzen
Markt Heeselicht
Förderverein der FFW Heeselicht e. V.
www.heeselicht.de/ffw-heeselicht.html

06.05.2022
19:00 Uhr

9. Stolpener LesePodium: Hauptsache Frieden
Menschen aus dem Stolpner Land lesen und 
musizieren
Ratssaal im „Alten Amtsgericht“ in Stolpen, 
Markt 26, www.stark-stolpen.de
Kontakt: Stolpen-Information, Tel. 035973 27313

Änderungen jederzeit möglich. Bitte beachten Sie auch die aktuel-
len Coronaregeln.
Martina Zellmer
Stolpen-Information
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Ekel-Fund auf dem Nullweg
Durch Passanten und durch Mit-
arbeiter der Stadt wird leider 
immer wieder festgestellt, dass 
privater Müll, welcher nicht dem 
Hausmüll zuzuordnen ist, illegal 
entsorgt wird. Unter anderem 
der „Nullweg“ im Ortsteil Ren-
nersdorf ist hierfür offensichtlich 
eine gern nutzte „Müllhalde“. 
Nun wurden dort sogar Schlacht-
abfälle gefunden. Schlachtabfäl-
le sind nicht ungefährlich, weil 
sie für den Menschen krankma-
chende Erreger enthalten kön-
nen. Diese könnten von jagd-
baren Wildtieren aufgenommen 
werden, so dass sich der Kreis 
hin zum Konsumenten wieder 
schließt. Ebenfalls können so 
Tierseuchenerreger verbreitet 
werden. Die illegale Entsorgung birgt also Risiken für Menschen, 
Nutztiere, Wildtiere und die gesamte Umwelt.
Schlachtabfälle dürfen auch nicht über die Rest- und Bio-Müllton-
nen entsorgt werden. Hierfür ist die Tierkörperbeseitigungsanlage 
(TBA Sachsen) zuständig. Fragen hierzu können an den Abfall-Be-
rater unter Telefon 0351 40404-567 gerichtet werden. Wir weisen 
Sie darauf hin, Schlachtabfälle ausschließlich entsprechend der 
gesetzlichen Regelungen zu entsorgen und abholen zu lassen. Wer 
diesen vorgeschriebenen Weg nicht einhält, dem drohen empfind-
liche Bußgelder.
Sachdienliche Hinweise zu den Vergehen nimmt das Ordnungsamt 
gern entgegen. Dafür vielen Dank.

Ihr Ordnungsamt

Weitere Informationen zur Grundsteuerreform in Sachsen finden 
Sie unter: www.grundsteuer.sachsen.de.
Das Grundsteuerportal Sachsen wird jedoch voraussichtlich ab  
1. Juli 2022 freigeschaltet.

Informationsschreiben der Finanzämter im II. Quartal 2022
Die Finanzämter versenden voraussichtlich Ende April bis Anfang 
Juni 2022 Informationsschreiben an die Grundstückseigentümer.
Neben dem Aktenzeichen werden auch die Bezeichnung des Flur-
stücks bzw. eines Großteils der Flurstücke, die unter dem Aktenzei-
chen gespeichert sind, aus dem Informationsschreiben ersichtlich 
sein. Darüber hinaus wird der Ablauf erläutert, Telefonnummern 
für Fragen bei den Finanzämtern benannt und auch auf das Grund-
steuerportal Sachsen verwiesen, in dem für die Erklärung wichtige 
Daten zum Grundstück (z.B. Gemarkungsnummer, Flurstücksnum-
mer, amtliche Fläche, Bodenrichtwert bzw. Ertragsmesszahl) auf-
gerufen werden können.

Bei Miteigentum ist es möglich, dass kein Informationsschreiben 
eingeht. In diesem Fall wurde ggf. ein anderer Miteigentümer an-
geschrieben.

Abgabe Grundsteuerwert-Erklärung ab 1. Juli 2022
Für die neue Grundsteuer ab 2025 ist vom 1. Juli bis 31. Oktober 2022 
für jedes Grundstück beziehungsweise jeden Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft (dazu zählen auch einzelne land- sowie forst-
wirtschaftliche Flächen) vom Eigentümer eine Steuerklärung beim 
zuständigen Finanzamt abzugeben.
Bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, ist der 
Erbbauberechtigte erklärungspflichtig.

Die Erklärung können Sie über ELSTER ab dem 1. Juli 2022 kosten-
los und elektronisch abgeben.
Dafür benötigen Sie ein Benutzerkonto. Sofern Sie noch kein 
solches Konto besitzen, können Sie dies unter www.elster.de/ 
eportal/registrierung-auswahl beantragen.
Sollten Sie über ein Benutzerkonto verfügen, welches Sie z. B. für 
Ihre Einkommensteuererklärung benutzen, können Sie dieses Kon-
to ebenfalls für die Grundsteuer verwenden.
Über ELSTER Feststellungserklärungen besteht die Möglichkeit, 
auch für eine andere Person (z.B. in Betreuungsfällen, für die El-
tern usw.) die Übermittlung vorzunehmen.
Sie müssen für diese Person keine zusätzliche Registrierung in 
ELSTER vornehmen.
Auf Papier eingehende Erklärungen werden nicht zurückgewiesen.

Informationen zum ELSTER-Portal finden Sie unter: www.elster.de.

Bei der Steuererklärung sind von den Eigentümerinnen und Eigen-
tümern beispielsweise die Lage und Bezeichnung des Flurstücks, 
die Grundstücksgröße, der Bodenrichtwert, die Gebäudeart  
(z. B. Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung, Ge-
schäftsgrundstück etc.), die Wohnfläche oder Bruttogrundfläche 
sowie das Baujahr anzugeben.
Dabei ist zu beachten, dass die Bodenrichtwerte und 
die Ertragsmesszahlen erst ab den 01. Juli 2022 unter  
www.grundsteuer.sachsen.de zur Verfügung stehen.
Die Bodenrichtwerte sind somit zukünftig nicht mehr unter  
www.boris.sachsen.de, sondern unter der Seite 
www.grundsteuer.sachsen.de einzusehen.

Anzeige(n)

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das UNESCO-Welterbekomittee hat die Aufnahme der Stolpener 
Innenstadt in die Liste des Welterbes bekannt gegeben.
Das gesamte Ensemble der Innenstadt mit der historischen 
Burganlage und dem unverwechselbaren romantischen Flair ist
von außergewöhnlichem universellem Wert und bedarf daher 
eines besonderen Schutzes.
 
Zur Kenntlichmachung der Zugehörigkeit zum Welterbe sind alle 
Haus- und Grundstückseigentümer der Innenstadt aufgerufen,
unverzüglich ein entsprechendes Hinweisschild in der Stolpen-
Information, Altes Amtsgericht, Markt 26 abzuholen
und gut sichtbar am Gebäude oder an der Grundstücksgrenze 
anzubringen.
 
Nutzen wir die Chancen, die sich daraus ergeben und zeigen wir 
Touristen aus aller Welt die besondere Schönheit unserer Stadt.

Testzentrum Stolpen
Am 22. April 2022 bleibt das Testzentrum in Stolpen geschlossen.

ASB-Coronateststelle-Stolpen
Altes Amtsgericht, Markt 26
Eingang Ecke Kirchgasse – Unterm Schloß
Testzeiten

Montag, Mittwoch und Freitag      07.30 bis 13.00 Uhr
            (letzte Abnahme 12.45 Uhr)

11
76

4

Bergstraße 19a • 01877 Bischofswerda

Tel. (0 35 94) 70 61 62
www.kuechen-mehnert.de

seit 1965 in Bischofswerda

Wir machen Ihr Leben leichter

MEHNERT



Stadt Stolpen Nr. 4/202212 

Frühjahrsputz 2022

Samstag, 9. April 2022 – Bitte vormerken!

Die Verschönerung des Ortsbildes in der Stadt Stolpen und den 
Ortsteilen ist allen Bürgern, der Verwaltung und dem Bauhof ge-
nau wie den Ortschafts- und Stadträten gleichermaßen immer ein 
wichtiges Anliegen. Jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu leis-
ten.

Auch in 2022 beteiligt sich die Stadt Stolpen daher wieder am all-
jährlichen Frühjahrsputz, bei dem Bürgerinnen und Bürger die öf-
fentlichen Straßen, Wege und Plätze von Unrat befreien.
Der offizielle Termin für das Gemeindegebiet der Stadt Stolpen ist 
am Samstag, 9. April 22 geplant.

Gern können auch Sie Besen und Schaufel aus Keller und Schup-
pen holen und gemeinsam mit Familie, Freunden, Nachbarn oder im 
Verein eventuelle „Dreckecken“ verschönern. Der so zusammenge-
tragene Unrat kann in handelsüblichen Plastiksäcken gesammelt 
werden und wird in der Folgewoche durch den Bauhof abgeholt. Bit-
te melden Sie Ihre geplanten Aktionen daher im Vorfeld im Bauhof 
unter Telefon 035973 25650 oder per Mail an bauhof@stolpen.de.

Wir danken bereits im Vorfeld für Ihr Engagement. Unser Einwoh-
ner und Gäste werden sich ganz sicher darüber freuen!

Steglich
Bürgermeister

✁
Bitte per E-Mail an bauhof@stolpen.de oder in den Briefkasten am Rathaus einwerfen!

Rückmeldebogen Frühjahrsputz 9. April 2022

Ich/Wir nehmen am Frühjahrputz teil:

Name/Verein, Anschrift

Geplanter Einsatzort

Geplante Personenzahl

Telefonnummer für eventuelle Rückfragen

o Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt – Datenschutzerklärung siehe https://stolpen.de/allgemeines/daten-
schutz.php

Unterschrift
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Sanierung Sanitäranlagen Sportplatz Lauterbach
Die Sanitäranlagen auf dem Sportplatz in Lauterbach wurden in 
einem gemeinsamen Projekt mit der Stadtverwaltung Stolpen 
und dem Sportverein Lauterbach e. V. saniert. Um die Instandhal-
tungskosten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Haus-
haltsbudgets der Stadt Stolpen zu halten, hat sich der Sportverein 
Lauterbach e. V. bereit erklärt, Eigenleistungen in dieses Projekt 
einzubringen. Die Leistungen umfassten die Abbrucharbeiten des 
Fliesenbelags, des Wandputzes, Installations-, Putz- und Malerar-
beiten sowie die Kostenübernahme für das Putz- und Malermateri-
al. Die Stadtverwaltung Stolpen übernahm die Entsorgungskosten, 
die Kosten für das Fliesenmaterial, der Sanitärinstallation und den 
Fliesenleger. Die Arbeiten begannen 2021 und wurden im Febru-
ar 2022 beendet. Dieses Projekt in Kooperation mit einem Verein 
geht als Beispiel voran. An dieser Stelle bedanken wir uns noch-
mals bei dem Sportvereine Lauterbach e. V. für sein Engagement. 
Es wurde mit relativ geringen finanziellen Mitteln etwas bewegt, 
die Gemeinschaft gefördert und eine Wertschätzung geschaffen. 
Zu diesen Projekten zählt unter anderem auch die Sanierung des 
Flurbereiches im Erdgeschoss des Erbgerichtes in Lauterbach im 
Jahr 2020, die mit einer hohen Eigenleistung und Eigenanteils 
des Kultur- und Bürgervereins Lauterbach e. V. realisiert werden 
konnte. Ein weiteres Bespiel betrifft die malermäßige Instandset-
zung der Fassade des Sportplatzgebäudes in Hesselicht durch den 
Sportverein Heeselicht e. V.

Rutscher
Bauamt

Informationen aus dem Bauamt

Bauvorhaben Anbau Basaltus-Grundschule Stolpen
Mit dem Beginn des neuen Schulhalbjahres wurde nach einer 
10-monatiger Bauzeit der neue Anbau an die Basaltus-Grundschu-
le Stolpen seiner Bestimmung übergeben werden. Die vier neuen 
Klassenräume im Anbau, die im Erdgeschoss auch vom Hort mit 
genutzt werden können, sowie die Personalräume für die Hortbe-
treuung zeichnen sich durch eine moderne und zeitgemäße Aus-
stattung aus. So wurden unter anderem die Klassenzimmer mit 
multimedialer Technik in Form von digitalen Tafeln ausgestattet.
Die noch offene Fertigstellung der mit dem Bauvorhaben begon-
nenen Umbaumaßnahme am Haupteingang der Grundschule soll 
weitestgehend im Zeitraum der unterrichtfreien Zeit in den Früh-
jahrsferien erfolgen.
Weiterhin konnte nach einer erfolgreichen öffentlichen Ausschrei-
bung das Baulos 30-Freianlagen an die Firma Tief- und Ökobau 
GmbH aus Bischofswerda OT Goldbach zu einem Bruttoangebot-
spreis von 112.315,92 Euro im Stadtrat am 28.02.2022 vergeben 
werden. Die Bauarbeiten dazu begannen am 14.03.2022 und sol-
len bis Juni 2022 zum Abschluss gebracht werden.
Das Bauvorhaben Anbau Basaltus-Grundschule Stolpen beläuft 
sich auf geplante Gesamtbaukosten in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro 
und wird im Rahmen von Zuwendungen aus den Förderprogram-
men VwV Invest Schule sowie Schulinfrastrukturverordnung mit rd. 
750 TEuro gefördert.

Bild 1 – Klassenraum im neuen Anbau der Basaltus-Grundschule 
Stolpen

Bild 2 – Beginn Neubau Freianlage Pausenhof Basaltus-Grund-
schule

     nachher

vorher
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DER OSTERHAS
Die Sonne geht im Osten auf,
der Osterhas beginnt den Lauf.
Um seinen Korb voll Eier sitzen
drei Häslein, die die Ohren spitzen.

Der Osterhas bringt just ein Ei -
da fliegt ein Schmetterling herbei.
Dahinter strahlt das blaue Meer
mit Sandstrand vorne und umher.

Der Osterhas ist eben fertig -
das Kurtchen auch schon gegenwärtig!
Nesthäkchen findet - eins, zwei drei,
ein rot, ein blau, ein lila Ei.

Ein Ei in jedem Blumenkelche!
Seht, seht, selbst hier,
selbst dort sind welche!

Ermüdet leicht im Morgenschein
schlief Kurtchen auf der Wiese ein.
Die Glocken läuten bim, bam, baum,
und Kurtchen lächelt zart im Traum.

Di di didl dum die
wir tanzen mit unsren Hasen,
umgefasst, zwei und zwei,
auf schönem, grünem Rasen.

- Christian Morgenstern -

Wir wünschen allen Stolpner Bürgern ein  
frohes Osterfest und ein paar erholsame Feiertage 

im Namen des Stadtrates

Uwe Steglich
Bürgermeister

Anzeige(n)

Brautkleider zum 
Outlet-Preis

Über 
3000 neue
Über 
3000 neue

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 3000 
vorrätigen hochwertigen neuen Brautkleidern 

bekannter deutscher und internationaler Markenhersteller bekannter deutscher und internationaler Markenhersteller 
zum Outlet-Festpreis. zum Outlet-Festpreis. Große Auswahl an passendem 

Zubehör, Event-Mode und Anzügen.

Anprobetermin vereinbaren
unter: 035 91 / 318 99 09
 oder 0151 / 42 26 65 00

Brautmode-Discount.de  Capitain Outlet GmbH,
Thomas-Müntzer-Strasse 4c, 02625 Bautzen

Über 1.000 Marken
Brautkleider zum
Outlet Festpreis
von je 298 Euro.

Sie wollen

hoch hinaus?

Das passende Stellenangebot finden Sie im 
Stellenmarkt Aktuell
LINUS WITTICH Medien KG

An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)
Tel. 03535 4 89 - 0 | info@wittich-herzberg.de

Klaus Wöll   Steuerberater

Uferweg 2, 02779 Großschönau ( 035841/307-0

Ol-Beteiligungs- u. Consulting GmbH
Unternehmensberatung

Karl-Marx-Str. 19, 01844 Neustadt/Sa. ( 03596/604296

Neubewertung
Grundstücke

zum 01.01.2022

Vereinbaren Sie
jetzt mit meinem 

Büro einen Termin!

Ich helfe Ihnen.

So sehen Sie Ihr Haus.

So sieht es der
Wertgutachter.

So sieht es
ein Käufer.

So sieht es
die Bank.

... und so sieht
das Finanzamt
Ihr Haus.

Dein Partner
für steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung.

Kieferorthopädie in Stolpen
Wir sind umgezogen!

Ab sofort finden Sie uns auf der
Rudolf-Breitscheid-Str. 9 in 01833 Stolpen.
Sprechstunde: Mittwoch 14.00 - 18.30 Uhr

Dipl-Stom. A. Sedlmair
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie
Tel.: 0351 - 2610275
Funk: 01515 - 1943410

Neu bei uns - GAS -

Garten- und Landschaftsbau
Baggerarbeiten · Erdarbeiten · Pflasterarbeiten · Baugruben· Transporte 

Sand · Kies · Frostschutz · Splitt · Erde-Kompost  
Anlieferung schnell und zuverlässig auch Kleinstmengen 

Feuerholz · Schnittholz / Lohnschnitt

H a u s  –  H o f  –  G a r t e n m a r k t
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8 – 17 Uhr · Sa. 9 – 12 Uhr

 Ehrenberger Landservice GmbH
Hauptstraße 105 · 01848 Ehrenberg
Telefon 03 59 75 / 81 252
www.landservice-ehrenberg.de

SAISONANGEBOTE:  
* Sonnenblumenkerne * Vogelfutter * Quedlinburger Saatgut * Blumenerde * Dünger / NPK 

* Gartengeräte * Hackschnitzel * Rindenmulch * Futtermittel * Mineralfutter * Tränken 
* Futtertröge * Schädlingsmittel * Arbeitsbekleidung * Arbeitsschuhe * Kaminholz gesackt
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Hallo,
mein Name ist Franziska Böhmer und ich habe mich nach Beendi-
gung meines Abiturs dazu entschieden, einen Bundesfreiwilligen-
dienst im Kindergarten „Kleine Weltentdecker“ zu beginnen.
Nun ist schon die Hälfte meiner Zeit vorbei und ich kann sagen, 
dass ich im Hinblick auf mein späteres Studium diese Entschei-
dung auf keinen Fall bereut habe. Ich konnte schon so viele prak-
tische Erfahrungen im Umgang mit Kindern sammeln. Das Bundes-
freiwilligen-Jahr ist nicht ein verschwendetes Jahr, wie das einige 
denken, sondern ein sehr Wertvolles, um einen Einblick in das 
spätere Berufsleben zu bekommen. Mir bereitet die Arbeit mit den 
Kindern jeden Tag sehr viel Freude. Sie stellt mich täglich vor neue 
Herausforderungen, wodurch ich meine Stärken und Schwächen 
immer besser kennen lernen kann. Meine Aufgabengebiete gestal-
ten sich sehr vielfältig und interessant, sowohl im Krippenbereich 
als auch bei den Kindergartenkindern. In eigener Verantwortung 
betreue ich den Leseclub, den ich regelmäßig mit den Vorschul-
kindern durchführe. Ich bin im Team super herzlich auf genommen 
worden und schätze die Arbeit der Erzieherinnen sehr. Sie sind alle 
sehr freundlich, hilfsbereit und erklären mir das richtige Handeln 
in verschiedenen Situationen, dadurch konnte ich schon viel ler-
nen.
Wenn du noch unsicher bist, ob ein Sozialer Beruf für dich in Frage 
kommt, dann entscheide dich für ein Bufdi-Jahr und schau bei den 
„Kleinen Weltentdeckern“ vorbei. Das lohnt sich auf alle Fälle.

Eure Franziska Böhmer

Unseren Jubilaren, die in der Zeit  
vom 1. April bis 5. Mai Geburtstag 
haben, gratulieren wir ganz herzlich 

und wünschen Gesundheit, Wohlergehen sowie viel 
Freude im neuen Lebensjahr

Frau Dagmar Böhm am 12.04. zum 80. Geburtstag
Frau Christine Johne am 27.04. zum 75. Geburtstag
Herr Emil Pöschl am 30.04. zum 85. Geburtstag

Uwe Steglich Hans-Jürgen Friedrich
Bürgermeister Ortsvorsteher

Black Patti in der Burg Stolpen
Am 2. April ab 19:30 Uhr startet Burg 
Stolpen endlich wieder in die Veranstal-
tungssaison. Das Auftaktkonzert zaubern 
„Black Patti“ auf die Bühne in der gemütlichen Kornkammer von 
Burg Stolpen.

Black Patti - das sind Peter Crow C. und Ferdinand „Jelly Roll“ Kra-
emer. Seit über 10 Jahren sind die zwei Blues & Roots Musiker 
auf internationalen Bühnen und Festivals gemeinsam unterwegs. 
Zweistimmig, handgemacht und unzensiert erzählt das mehr-
fach prämierte Duo in seinen Songs Geschichten, die das Leben 
schreibt.
Musikalisch orientiert sich Black Patti an der einzigartigen Mi-
schung der vor dem zweiten Weltkrieg in den USA entstandenen, 
ländlichen Stile. Mit ihrem äußerst abwechslungsreichen Re-
pertoire präsentieren die Süddeutschen filigran-kunstvolle und 
berührende Roots-Musik zwischen tiefschwarzem Delta Blues, 
federndem Ragtime und beseelten Spirituals. Ihre Musik beweg-
te den weltberühmten Illustrator, Gründervater der Underground 
Comix Szene und Prewar-Blues Spezialisten Robert Crumb. Er ge-
staltete das Cover Artwork zum aktuellen Album „Satan‘s Funeral“ 
(2021).
Allerdings wird das Konzert unter 3G-Regeln stattfinden, das be-
deutet, dass Gäste einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder 
einen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) beim Kon-
zertbesuch vorzeigen müssen.
Tickets gibt es für jeweils 20,- Euro unter https://www.burg-stol-
pen.org/de/veranstaltungen-ausstellungen/ oder an der Tages-
kasse der Burg Stolpen bzw. an der Abendkasse beim Konzertbe-
such.
www.burg-stolpen.org
www.black-patti.de

Anzeige(n)

Helfen Sie mit. Jede Spende zählt

Hilfe für die Menschen
in der Ukrainein der Ukraine

Spendenkonto:
DE53 200 400 600 200 400 600
Stichwort: Nothilfe Ukraine

www.spenden-nothilfe.de

feondnis 
Untwicklung Hilft 



Stadt Stolpen 19 Nr. 4/2022

Informationen der Freiwillige  
Feuerwehr Stolpen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Stolpen!

Die Feuerwehr Stolpen feiert vom 01.07. - 03.07.2022 ihr 
150-jähriges Bestehen. Dieses Event möchten die Kameraden 
und Mitglieder der Jugendfeuerwehr würdig mit einem Festwo-
chenende begehen.

Am Samstag, den 02.07. und Sonntag, den 03.07.2022 sind 
alle Bürger und Gäste unserer Stadt dazu recht herzlich einge-
laden.
Das Festprogramm wird im nächsten Anzeiger veröffentlicht. 
Wir haben viel vor!
(u. a. Tag der offenen Tür im Gerätehaus; Vorführung der Jugend-
feuerwehr; Tanzveranstaltung für Jung und Alt im Festzelt; Aus-
stellung Feuerwehrtechnik auf dem Marktplatz und Festumzug 
durch Stolpen)

Über ein Sponsoring der allgemeinen Feuerwehrarbeit und Ju-
gendfeuerwehrarbeit durch Sie, würden wir uns sehr freuen.
Hier unsere Bankdaten - einen Zuwendungsbescheid wird auf 
Anforderung ausgestellt:

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stolpen e. V.
Pirnaer Landstraße 5a
01833 Stolpen
Volksbank Pirna e.G.
IBAN: DE 49 8506 0000 1000 9880 06
BIC : GENODEF1 PR2

Schon jetzt möchten wir uns für die Unterstützung bedanken 
und hoffen auf erlebnisreiche Tage.

Noch eine Information an unsere Bürger und Gäste
Am 30.04.2022, um 18.00 Uhr wird traditionell der Maibaum 
durch die Kameraden auf dem Stolpener Marktplatz gestellt.
Danach lädt die Feuerwehr zum Tanz in den Mai im neuen Ge-
rätehaus ein.
Für Speisen und Getränke ist gesorgt, gute Laune ist mitzubrin-
gen.
Für unsere kleinen Gäste haben wir natürlich auch eine Über-
raschung.

 Foto: Klaus Schieckel

Die Wehrleitung

Ein Tag mit der Feuerwehr Stolpen
Einmal Feuerwehrmann/-frau sein, dies ist ein Wunsch, den viele 
Kinder haben. Einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stol-
pen konnten diesen Wunsch wenigstens ansatzweise erfüllen. 
Schon im letzten Sommer haben sie den Kindern des Stolpener 
Horts die Möglichkeit geboten sich einmal wie Feuerwehrleute zu 
fühlen.
An einem Vormittag in den Sommerferien haben sich die Kinder 
und die Feuerwehr in Altstadt getroffen.
Die Kameraden haben extra ihr TLF (Tanklöschfahrzeug) mitge-
bracht. Nachdem den Kindern das Fahrzeug ausführlich gezeigt 
wurde und sie erstaunt waren wie sich der Angriffstrupp mit Atem-
schutz für den Ernstfall ausrüstet, durften die Kinder nun einmal 
selbst ein Strahlrohr in die Hand nehmen und Flammen in einem 
Holzhaus bekämpfen. Nachdem nun die 2400 Liter aus dem TLF 
verbraucht waren, sind die Kinder mit einem Strahlen im Gesicht 
wieder zurück in den Hort gegangen.

TLF der FFW Stolpen Bild: Paul Eisold

Natürlich durften auch die Kleinsten nicht zu kurz kommen. Somit 
haben sich ein paar Wochen später wieder einige Kameraden ge-
troffen, um mit allen drei Fahrzeugen der Feuerwehr Stolpen den 
Kindergartenkindern in Stolpen einen Besuch abzustatten. Der Be-
such wurde gleich mit einer kleinen Übung verbunden. So wurde 
im Kindergarten die Brandmeldeanlange ausgelöst und alle muss-
ten ganz schnell den Kindergarten verlassen. Nicht schlecht guck-
ten die Kleinen, als auf einmal drei Fahrzeuge mit Blaulicht und 
Martinshorn ankamen und dann auch noch zwei Feuerwehrleute 
mit Atemschutzgeräten aus diesen ausstiegen. Aber schnell wur-
de den Kindern mitgeteilt, dass es sich um eine Übung handelte. 
Nun hatten die Kinder natürlich viele Fragen und als sie sich die 
Fahrzeuge anschauen durften wollten sie alles berichten, was sie 
schon über die Feuerwehr wissen. Nachdem auch die Kindergar-
tenkinder ein wenig mit dem Strahlrohr spielen durften, war der 
erlebnisreiche Vormittag auch schon wieder vorbei.
Jetzt hatten die Kameraden nur noch ein Versprechen offen. Die 
Hortkinder haben sich gewünscht einmal das neue Gerätehaus 
der Feuerwehr Stolpen zu besichtigen. Dieses Versprechen wurde 
am 22.02.2022 eingelöst. Die Kinder konnten sich alle Fahrzeuge 
sowie das gesamte Gerätehaus anschauen. Am Ende haben die 
Kameraden noch einen Film vom letzten Ausbildungstag der Ju-
gendfeuerwehr gezeigt. Sowohl die Kameraden als auch die Kinder 
hatten an diesem Vormittag auf jeden Fall ihren Spaß.
Als Feuerwehrmann freut es mich immer wieder diese Begeiste-
rung bei den Kindern zu sehen und zu merken wie viel Freude es 
ihnen macht sich mit dem Thema Feuerwehr zu beschäftigen. In 
diesem Sinne möchte ich mich noch einmal bei allen Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Stolpen bedanken, die immer wieder 
ihre Freizeit opfern, um den Kindern in Stolpen ihre Leidenschaft 
Feuerwehr näherzubringen und so eventuell auch das ein oder an-
dere Kind für die Jugendfeuerwehr zu begeistern. Vielen Dank.

Julius Lehm
Stellv. Jugendwart der FFW Stolpen
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Sommerferien-Angebote im GogelmoschHaus
Ein ganz besonderes und vielseitiges Ferienprogramm gibt es 
dieses Jahr im GogelmoschHaus. Alle Familien, die in den Som-
merwochen zuhause bleiben, sind herzlich eingeladen, auf 
unsere Internetseite zu schauen, wo die Angebote ausführlich 
beschrieben werden: https://gogelmoschhaus.de/ferienpro-
gramme.html

Kosten für die gesamte Woche inklusive Verpflegung:
MusikTheaterWoche:
Vereinsmitglieder 175 €/Nicht-Vereinsmitglieder 200 €

WildnisWoche:
Vereinsmitglieder 270 €/Nicht-Vereinsmitglieder 295 €

MädchenWoche:
Vereinsmitglieder 250 €/Nicht-Vereinsmitglieder 275 €

ZirkusWoche:
Vereinsmitglieder 175 €/Nicht-Vereinsmitglieder 200 €

Wir freuen uns auf viele Kinder und Jugendliche, mit Erlebnis-
hunger und Sommerfreude im Bauch!

Anmeldungen: 
verein@gogelmoschhaus.de oder Tel.: 035973 849170

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
nachdem im letzten Jahr außer unserer Jahreshauptversamm-
lung alle sonstigen gemeinsamen Veranstaltungen wegen 
der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ausfallen 
mussten, stehen auch unsere jetzigen Planungen unter dem 
Vorbehalt, dass diese dann erlaubt sein werden. Bitte schauen 
Sie deshalb immer einmal in unseren Schaukasten am Torhof. 
Dort informieren wir kurzfristig über eventuelle Änderungen.

Derzeit haben wir Folgendes geplant:
29. April, 19 Uhr Jahreshauptversammlung

Jahresberichte, Fragen und Diskussion
voraussichtl. Anfang 
Juli

Vereinsausfahrt

(noch in Planung, bevorzugt 2. oder 
3. Juli)

23. September, 19 Uhr Mitgliederversammlung
Berichte, Fachvortrag, Fragen und Dis-
kussion

19. November, 9 Uhr Arbeitseinsatz
Treffpunkt: Bushaltestelle Schützenh-
ausstraße.

Der Vorstand des Kleingartenvereins Stolpen e. V.

Amts- und Mitteilungsblätter
Verteilung

Direkt in Ihren Briefkasten.

frisch auf den Frühstückstisch!LINUS WITTICH Medien KG
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Anzeige(n)

Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste früher arbeiten. 
Heute geht er in die Schule. Wie er seinen Traum ver   wirk lichen konnte, 
erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/hausaufgaben

Hausaufgaben machen. Ein Wunsch, 
den wir Millionen Kindern erfüllen.
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9. Stolpener LesePodium

Atelier – Galerie Stark
lädt zum „9. Stolpener LesePodium“

am Freitag, den 6. Mai 2022, 19 Uhr, in den
„Rats-und Bürgersaal“ Stolpen, Markt 26, ein.

„Hauptsache Frieden“
Menschen aus dem Stolpener Land lesen und musizieren

Das Undenkbare ist eingetreten, 
ein Krieg, der auch uns unmittel-
bar bedrohen könnte. Wir laden 
herzlich ein, mit uns gemeinsam 
Texte zum Thema Krieg und Frie-
den von verschiedenen Autoren 
zu lesen. Gern kann auch selbst 
Geschriebenes mitgebracht wer-
den. Ein Mitmach-Abend der Improvisation soll ganz dem Frieden 
gewidmet sein. Lassen Sie uns über den Frieden nachdenken, le-
sen, singen und reden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Eintritt frei, um Spenden Spenden zugunsten der Kriegsopfer wird 
gebeten.
www.stark-stolpen.de

Ein kursächsisches Wappen in Stolpen als  
Antagonismus zur GEWALT in der heutigen Welt

Über dem Haupteingang des 
Sparkassengebäudes in Stolpen, 
Schulstraße 2, einem früheren 
Amtshaus aus dem Jahre 1673, 
befindet sich über dem ehemali-
gen Tor ein Wappen mit Inschrift. 
So wie ich selbst gingen bisher si-
cher viele Stolpner Bürger achtlos 
daran vorbei. Doch aufmerksa-
mer geworden durch die gegen-
wärtige Kriegsgewalt fiel mir im 
Wappen der Begriff „Sächsische 
Freiheit“ besonders auf obwohl 
eine besondere Freiheit gemeint 
war, nämlich die Kurfürstliche. Die besondere Inschrift, die das 
Wappen umrundete, konnte ich nicht sofort deuten, doch dann fiel 
mir ein, dass das etwas mit dem sogenannten „Hosenbandorden“ 
zu tun haben könnte, von dem ich schon einmal etwas gelesen hat-
te. Und tatsächlich, nach einige Recherchen war klar, dass die In-
schrift „HONI SOIT QUI MAL Y PENSE“ zum Hosenbandorden gehört.
Der Satz (im Deutschen: „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“) 
ist eigentlich die Devise des französischen Hosenbandordens ge-
wesen. Aber auch im Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland schmückt dieser Schriftzug das blau-goldene Hosen-
band, jedoch mit der Ergänzung „Dieu et mon droit“ (Gott und 
mein Recht). Und natürlich ist in diesem Orden in Großbritannien 
nur der hohe Adel vertreten. Urheber des Ordens soll König Edward 
III (1312 – 1377) gewesen sein. Wie dem auch sei, das Kursäch-
sische Wappen mit dem blau-golden umringten Band des Hosen-
bandordens über der Sparkasse in Stolpen ist etwas ganz Beson-
deres und selten. Und in einer Welt, wo in Europa wieder Krieg 
geführt wird, mahnt uns die schon seit dem Mittelalter in Stolpen 
öffentlich gemachte Freiheit, unsere Freiheit hochzuhalten.
Dr. Bernd Müller-Kaller

Malteser Hilfsdienst e. V.

Wir laden ein ins Trauercafé nach Stolpen ins Haus  
„Gogelmosch“ Schafbergblick 1

Unser Trauercafe ist ein offenes Angebot für Trauernde
- die ihrer Trauer Raum im Alltag geben möchten.
- die im Austausch mit gleich und ähnlich Betroffenen Trost 

und Kraft für den eigenen Weg finden möchten.
- die ihre Sorgen und Ängste ansprechen wollen.

Das Trauercafé bietet einen geschützten Raum mit der Möglich-
keit zum Schweigen, zum Reden, zum Weinen aber auch zum 
Lachen.
Einmal monatlich immer am ersten Freitag von 15 bis 17 Uhr 
hat das Trauercafe geöffnet.
Aufgrund der coronabedingten Maßnahmen ist eine telefoni-
sche Anmeldung erforderlich, damit die vorgeschriebene Teil-
nehmerzahl nicht überschritten wird.
Wir freuen uns auf Sie am Freitag, dem 01.04.2022, um 15 Uhr.

Unsere Kontaktdaten:
Christine Walther/Christa Tinz
Telefon: 035973 26592
E-Mail: hospitz@malteser-neustadt.de

epaper.wittich.de/2992

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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OT Langenwolmsdorf
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Wir bedanken uns bei allen, die uns diese schöne Party ermög-
lichten.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Langenwolmsdorf

Nachrichten aus der ASB Kita 
„Schlumpfenland“

Ein „kugeltastisches“ Spielzeug
Zum Weihnachtsfest zog ein ganz besonderes Geschenk in die Kita 
„Schlumpfenland“ in Langenwolmsdorf ein.
Das große Paket enthielt viele bunte, unterschiedlich große Holz-
kugeln, Gummiringe, bunte Körbe in klein und groß, verschiedene 
Holzplatten, Pinzetten und vieles mehr.
Sofort begannen die Kinder voller Neugier und Freude zu rollen, zu 
entdecken, zu bauen und zu experimentieren.
Grundlage dieses neuen Spielzeuges ist das „olifu Kugelkonzept“. 
Es ist so vielfältig einsetzbar, dass es alle Bildungsbereiche des 
Sächsischen Bildungsplanes abdeckt.

Es regt zum Spielen miteinander an, indem die Kinder Absprachen 
treffen. Durch Teamarbeit und respektvolle Kommunikation wird 
ein achtsames Miteinander entwickelt. Auch das Verstehen und 
Umsetzen von Aufgaben kann durch unterschiedliche Wettspiele 
gefördert werden. Bewegungsspiele sind genauso möglich wie 
das ruhige hin und her Rollen der Kugeln. Es bietet Raum für Phan-
tasie durch das Gestalten von Mustern oder dem Erfinden neuer 
Gebilde. Physikalische Wirkungsweisen können ebenso durch 
Beobachtung und ausprobieren erforscht werden. Rollt die große 
oder kleine Kugel länger? Warum ist das so? Hypothesen werden 
angestellt und Zusammenhänge hergeleitet. Auch das Festigen 
von Grundformen und -körpern oder das Abzählen von Kugeln und 
Ringen wird gefördert. Es werden Bezugsgrößen wie Formen, Men-
gen und Ordnungen erlernt. Dabei schulen die Kinder gleichzeitig 
ihre Sinneswahrnehmung.

„Lawodo Zin Zin“ unter diesem Motto feierten 
die Grundschülerinnen und Grundschüler der 

Langenwolmsdorfer Schule eine zünftige  
Faschingsparty.

Selma und Paul aus Klasse 4 schrie-
ben dazu folgende Niederschriften:
Am Faschingsdienstag trafen wir uns 
im Klassenzimmer. Heute sollte die 
große Faschingsparty steigen.
Als erstes stellten wir unsere Kostüme 
vor.Ich hatte mich als Ägypterin ver-
kleidet. Alle hatten sich viel Mühe bei 
ihren Kostümen gegeben. Nun mach-
te unsere Lehrerin das Radio an und 
wir tanzten zu den Liedern. Danach gingen wir in die Turnhalle, 
wo viele Geräte aufgebaut waren. Jetzt konnten wir nach Lust und 
Laune turnen und spielen. Zurück im Klassenzimmer hat uns der 
Zeitungstanz viel Spaß gemacht. Ich tanzte mit Liddy.“ Meine Oma 
fährt im Hühnerstall Motorrad“ haben wir alle laut mitgesungen. 
Zum Schluss bekam jeder noch einen leckeren Pfannkuchen (in 
keinem war Senf).
Uns allen hat die Faschingsparty mit Spaß und Spiel super gefallen.

Am Faschingsdienstag feierten meine Klasse und ich in der Schule 
Fasching.
Zuerst begrüßten wir uns alle im Stuhlkreis. Dann stellten wir unse-
re Kostüme vor. Ich war ein Manager.
Später frühstückten wir alle zusammen.
Weiter ging es mit Spaß, Spiel und Disco in der Turnhalle.
Nach einer tollen Hofpause ging es zurück ins Klassenzimmer. Wir 
aßen leckere Pfannkuchen, sangen viele Lieder, malten mit ver-
bundenen Augen Schweineschwänzchen und machten einen Zei-
tungstanz.
Wir hatten sehr viel Spaß und dieser Vormittag war total cool.
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Lauterbacher Kräuterwanderung  
am 10. April 2022

Osterspaziergang
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche

durch des Frühlings holden, belebenden Blick
im Tale grünet Hoffnungsglück.

Der alte Winter in seiner Schwäche
zog sich in rauhe Berge zurück ...

Johann Wolfgang von Goethe

Nun steht endlich der holde Lenz in den Startlöchern.
Jene Jahreszeit, die von jeher

besonders bei Kräuterfreunden hoch im Kurs steht.
Der Kultur- und Bürgerverein Lauterbach lädt Sie daher herz-

lich zur Kräuterwanderung ein.

Wir treffen uns am Sonntag, dem 10. April 2022
10 Uhr am Erbgericht Lauterbach.

Mitzubringen sind Körbchen, Schere und gute Laune.
Zur Wanderung wünschen wir uns schönes Wetter,

ihnen alles Gute und viel Gesundheit.
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.

Ihr Kultur- und Bürgerverein Lauterbach.

Das „olifu Kugelkonzept“ stellt eine große Bereicherung für die Kita 
dar, welches die Kinder und Erzieher nicht mehr missen wollen.

Jana Beyer im Namen des Erzieherteams

Unseren Jubilaren, die in der Zeit 
vom 1. April bis 5. Mai Geburtstag 
haben, gratulieren wir ganz herzlich 

und wünschen Gesundheit, Wohlergehen sowie viel 
Freude im neuen Lebensjahr

Herr Rudolf Gernert am 15.04. zum 85. Geburtstag

Uwe Steglich Jan Barowsky
Bürgermeister Ortsvorsteher

Anzeige(n)

Tourist-Info 09573/96080  •  www.ebensfeld.de

Ebensfeld
     Das Tor zumGottesgarten

Ebensfeld
Das Tor zumGottesgartenDas Tor zumGottesgartenDas Tor zum
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Die Kreativwerkstatt Lauterbach ist ein Teil des Vereins projekt Le-
ben e. V. Wir organisieren Workshops und Seminare im kreativen 
Bereich. Neben den zwei oben genannten, wird es im November 
auch noch einen Kurs zum Pralinenherstellen geben.
Alle Infos finden Sie auf der Homepage www.projektleben.org/ 
kreativwerkstatt/rojekt LEBEN e. V.

Anmeldungen und Fragen gern per Mail an: 
Kreativwerkstatt@projektleben.org
projekt LEBEN e. V.
Dorfstraße 110
01833 Stolpen OT Lauterbach
Tel.: 035973 29478
Fax: 035973 29266
projektleben@gmx.net

Sportverein Lauterbach - Erneuerung der  
Sanitärräume am Sportplatz im Gebäude des 

Kindergartens Lauterbach
Ja, nun ist es endlich geschafft. Wie ihr alle wisst, waren die Dusch-
räume im Kindergartengebäude in Lauterbach, welche der Sport-
verein Lauterbach nutzt, nicht im besten Zustand.
Überlegungen wurden angestellt, wie dies verändert werden konn-
te. Mit dem Einverständnis der Stadt Stolpen als Gebäudeeigen-
tümer, wurde im Juni 2021 mit der Umgestaltung der Räume be-
gonnen.
Ein sehr großer Dank geht an die Vereinsmitglieder des Sportver-
eins Lauterbach, besonders an die Abteilung Fußball. Diese haben 
mit ungefähr 400 Arbeitsstunden einen sehr großen Anteil an den 
Sanierungsarbeiten.

Ohne die jetzt aufgeführte Hilfe und den Helfern konnten wir das 
Vorhaben nicht stemmen und bedanken uns sehr für die entgegen-
gebrachten Sach-und Geldspenden und die Arbeitskraft:
- Materialspende in Höhe von 850,00 € durch die Firma Sakret, 

vertreten durch Herrn Matthias Berge
- eine neue Durchgangstür durch Bauelemente Mischur aus 

Langburkersdorf, vertreten durch Robbe
- Kostenübernahme der Fliesenlegerarbeiten durch die Stadt 

Stolpen
Abholung der Fiesen bei der Firma Höntschel/Sturm
- Entsorgung des Bauschuttes durch die Stadt Stolpen und den 

Sportfreund Hoffer
- großer Dank an Frank und Reiner für die Putzarbeiten
- an den Fliesenleger Heiko Rosenkranz ein Dank für die fach-

gerechte Umsetzung mit dezenten Herausforderungen und die 
Übernahme der auf Grund Corona entstandenen Mehrkosten

- für die Neubeschaffung der notwendigen Lampen und die er-
forderliche Elektrik sowie die entsprechenden Montagen be-
danken wir uns bei Falk

zum

                        

        
  

                                

Alle Infos uunter:
www.projektleben.org/kreativwerkstatt

Anmeldungen an:
Kreativwerkstatt@projektleben.org

BROT BACKEN MIT SAUERTEIG
mit Bäckermeister Frank Göhler
23. April 2022

KREATIV-
WERKSTATT
LAUTERBACH

KRIMI-DINNER
mit Mirjam Lehnert & Samuel Paufler
30. April 2022
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die eigene Wahrnehmung oft anders ist als es tatsächlich zu sein 
scheint. Durch immer mehr Einspeiser und mehr Stromabnehmer 
für Heizungen und Elektroautos wird das Netz immer mehr belas-
tet und wird bei Bedarf ausgebaut werden müssen. Zu möglichen 
Brownouts oder sogar einen Blackout hielt er sich bedeckt.
Einerseits soll keine Panik geschürt werden, anderseits sollte man 
trotzdem auf längere Stromausfälle vorbereitet sein. Der Ausstieg 
aus fossilen Energieträgern wird aber definitiv nicht ohne Pannen 
bleiben und enorme Kosten verursachen wie man aktuell schon 
sieht.

Der Ortschaftsrat

Terminplan für 2022 des Dorf- und  
Heimatvereins Rennersdorf-Neudörfel e. V.

Ostereier anmalen: 19.03.2022; 14:00 Uhr
Osterkrone binden: 24.03.2022; 14:00 Uhr
Osterkrone einweihen: 09.04.2022; 17:00 Uhr
Seniorennachmittag/ 
Teil II der Ortschronik: 12.05.2022; 14:00 Uhr
Himmelfahrt: 26.05.2022; 10:00 Uhr
Sommersonnenwende: 10./11.06.2022
Kinderkino: 25.06.2022; 14:00 Uhr
Seniorennachmittag/ 
Grillen am Lagerfeuer: 18.08.2022
Spielenachmittag: 14.09.2022
Erntekrone binden: 29.09.2022
Einweihung Erntekrone: 01.10.2022
Seniorenweihnachtsfeier: 08.12.2022

Einladung zur  
Einweihung der  

Osterkrone

Liebe Einwohner von  
Rennersdorf und Neudörfel, 

liebe Freunde!
Wir wollen mit euch endlich wie-
der die traditionelle Osterkrone 

einweihen.
Wann: 9.April 2022 ab  

17:00 Uhr
Dazu seid ihr wie immer recht 
herzlich eingeladen im Zelt am 

ehemaligen Gasthof Müller 
dabei zu sein.

Für das leibliche Wohl wird bes-
tens gesorgt.

Euer Dorf und Heimatverein Rennersdorf-Neudörfel e. V.

Einladung Seniorennachmittag

Ortschronik Teil II
Liebe Senioren von Rennersdorf und Neudörfel!

Am 12. Mai 2022 ab 14:00 Uhr wollen wir uns gemütlich zum 
Seniorennachmittag treffen.

Dazu seid Ihr alle recht herzlich eingeladen im ehemaligen 
Gasthof Müller dabei zu sein.

Für Kaffee und Kuchen wird gesorgt.

Eure Bärbel & Sonja

- Dank an Sportfreund Atze für die Klempnerei und an Alox für 
die Neubeschaffung aller Materialen

Wir wollen uns auch noch einmal bei dem Kindergarten Lauterbach 
für die während der Bauphase entstandenen Unannehmlichkeiten 
und die ein oder andere Misere entschuldigen und uns für die uns 
entgegengebrachte Geduld bedanken.

Am 11.02.2022 war es nun so weit. Die Übernahme der Räume 
stand an und Frau Kind von der Stadt Stolpen hat die Baumaßnah-
me abgenommen und nun stehen dem Sportverein die Duschräu-
me vollumfänglich in ihrem neuen Glanz zur Verfügung.

Sportverein Lauterbach

Jagdgenossenschaft Lauterbach
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Lauterbach lädt zur Mitglie-
derversammlung ins Erbgericht Lauterbach ein, am Mittwoch,  
dem 13.04.2022 um 18:00 Uhr.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht über das Jagdjahr
3. Verlängerung des Jagdpachtvertrages
4. Finanzbericht
5. Entlastung des Vorstandes

Die Jagdpacht der vergangenen 3 Jagdjahre wird am Mittwoch, 
dem 20.04.2022 im Erbgericht Lauterbach ausgezahlt!

Der Vorstand

Bericht des Ortschaftsrates von  
Rennersdorf-Neudörfel

Das neue Jahr hat begonnen und der Winter hatte bislang dem Win-
terdienst wenig Arbeit gemacht. Dafür hat der Bauhof mehr Zeit für 
den Rückschnitt von Bäumen und Hecken sowie die Räumung von 
Straßengräben und Gullis.
Der Kirchsteig von der Schmiedefelder Straße bis zum Querweg ist 
in einem schlechten Zustand und müsste instandgesetzt werden. 
Da der Kirchsteig in Privatbesitz ist, sind der Stadt dort die Hände 
gebunden. Durch die landwirtschaftliche Nutzung macht es keinen 
Sinn eine grundhafte Instandsetzung durchzuführen.
Am 01.03. war ein Vertreter der ENSO eingeladen und gab uns und 
einigen anwesenden Bürgern Auskunft in Sachen Stromversor-
gung und Netzstabilität. Die Aussagen waren sehr interessant, da 



Stadt Stolpen Nr. 4/202228 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde „Stolpener Land“
Monatsspruch April:

Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: 
Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, 

was er ihr gesagt hatte.

 Johannes 20, 18

Unsere Gottesdienste
3. April - Judika 
10.00 Uhr Stadtkirche Stolpen – Gottesdienst
10. April – Palmarum 
10.00 Uhr Stadtkirche Stolpen – Abendmahlgottesdienst
14. April – Gründonnerstag 
19.00 Uhr Kirche Helmsdorf – Gottesdienst

Der Ortschaftsrat gratuliert allen Jubilaren welche im Monat 
April Geburtstag haben, alles Gute vor allem Gesundheit, 

sowie schöne Stunden im Kreise Ihrer Familien.

Der Ortschaftsrat

Frohe Ostern und schöne Feiertage,
wünschen der Ortschaftsrat Heeselicht

sowie alle Vereine des Ortes.

Unseren Jubilaren, die in der Zeit 
vom 1. April bis 5. Mai Geburtstag 
haben, gratulieren wir ganz herzlich 

und wünschen Gesundheit, Wohlergehen sowie viel 
Freude im neuen Lebensjahr

Frau Gisela Haufe am 02.05. zum 85. Geburtstag

Uwe Steglich Renate Tittel
Bürgermeister Ortsvorsteherin

Anzeige(n)
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Standfestigkeitsprüfung für Grabsteine
Nach der Wintersaison führen wir auf unseren Friedhöfen eine 
Standfestigkeitsüberprüfung der Grabsteine durch. Mittels Prüfung 
soll eine Gefährdung durch lockere Grabsteine verhindert werden. 
Für etwaige Folgen eines Unfalls durch umgestürzte Grabsteine 
haftet der Grabstellennutzer. Die Prüfung ist somit ein Service für 
die Nutzungsberechtigten. Bei festgestellten Mängeln werden die 
Inhaber angeschrieben. Die Prüfung ist öffentlich und findet bei 
trockener Witterung im Mai/Juni statt. Genaue Daten werden im 
Schaukasten ausgehangen.

Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle. Immer wieder werden 
wir in diesen Tagen gefragt: Was können wir tun, wie können wir 
helfen?
Wir haben uns dazu entschlossen, gemeinsam zu handeln und die 
Hilfsangebote in unserer Stadt zu bündeln. Die Federführung liegt 
dabei bei der Stadt. Unsere Kirchgemeinde unterstützt diese wich-
tige Aufgabe nach Kräften.
Die Hilfe für die Menschen aus der Ukraine, die bei uns Schutz und 
Hilfe suchen, muss geordnet erfolgen, damit sie wirksam ist. Nicht 
alles wird sofort gebraucht.

Hier einige Antworten:
Gebet
Sie können für den Frieden und die Menschen, die unter dem Krieg 
leiden beten. Allein oder gemeinsam. In unseren Gottesdiensten 
oder zu den Friedensgebeten: Immer montags 18 Uhr in der Seb-
nitzer Peter und Paul Kirche und mittwochs 18 Uhr zum Gemeinde-
gebet in der Stolpener Stadtkirche.

Spenden
Sie können spenden.
Beispielsweise über die Diakonie-Katastrophenhilfe
(www.diakonie-katastrophenhilfe.de):
Evangelische Bank
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02
Betreff: Ukraine Krise

Oder ganz lokal für die Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen hier 
in der Region. Es handelt sich um das Fördervereinskonto unserer 
Kirchgemeinde:
projekt LEBEN e. V.,
IBAN: DE65 1203 0000 0018 2174 06
Betreff: Ukrainehilfe vor Ort

Außerdem laden wir ein zu einem Benefizkonzert mit Prof. Matthi-
as Eisenberg am 3. April 2022, 17 Uhr, in die St.-Jacobi-Kirche nach 
Neustadt. Der Erlös kommt den lokalen Hilfsangeboten zu Gute.

Praktische Hilfe
Sie können geeigneten Wohnraum zur Verfügung stellen. Aber be-
denken Sie: Dieses Angebot muss verlässlich für einen längeren 
Zeitraum (mindestens ein Jahr) stehen. Wichtig sind eigene Sani-
täranlagen und Kochmöglichkeit. Sonst wird es auf Dauer schwie-
rig.
Sie können ganz praktisch helfen. Beispielsweise bei der Vor-
richtung und Herrichtung von Wohnraum in Stolpen für den Be-
zug durch Familien aus der Ukraine. Malern, Fußboden verlegen, 
Lampen anbringen… . Melden Sie sich dazu bei der Stadtverwal-
tung Stolpen (Frau Topp) oder bei unserer Kirchgemeinde (Wayne 
Brown; E-Mail: ukrainehilfe@kirche-stolpen.de).
Sobald es losgeht, werden Sie informiert.

Sie können Sachspenden registrieren. Wir sammeln nicht drauf 
los, sondern zielgerichtet nach den tatsächlichen Bedürfnissen 
der Familien aus der Ukraine. Dazu werden Sachspenden zunächst 
registriert und dann bei Bedarf abgerufen. Es macht zum Beispiel 
Sinn Kleidung zu spenden, wenn wir konkret wissen, wie alt und 
welchen Geschlechts die jeweiligen Kinder sind.

15. April – Karfreitag 
15.00 Uhr Kirche Langenwolmsdorf – Abendmahlgottesdienst 

zur Sterbestunde
17. April – Ostersonntag 
05.00 Uhr Kirche Langenwolmsdorf – YouGo-Osternacht
10.00 Uhr Kirche Stolpen - Familiengottesdienst
18. April – Ostermontag 
17.00 Uhr Kirche Altstadt – Lobpreisgottesdienst
24. April – Quasimodogeniti 
10.00 Uhr Kirche Langenwolmsdorf – Gottesdienst
1. Mai – Misericordias Domini 
10.00 Uhr Kirche Altstadt – Gottesdienst
6. Mai 
18.30 Uhr Kirche Stolpen – Jugendgottesdienst mit Erstabend-

mahl der Konfirmanden
8. Mai Jubilate 
10.00 Uhr Kirche Stolpen – Festgottesdienst zur Konfirmation

Wir sind froh und dankbar, dass wir Gottesdienste feiern können. 
Sie sind herzlich zu allen Gottesdiensten willkommen. Abstände 
und FFP2-Maskenpflicht sind einzuhalten.

Wir wissen, dass sich Pläne immer wieder schnell verändern 
können. Deswegen informieren Sie sich bitte aktuell im Pfarramt 
(Tel. 26409, pfarramt@kirche-stolpen.de) oder auf unserer Web-
site www.kirche-stolpen.de.

Sternwanderung in den Ostermorgen
In diesem Jahr laden wir als Kirchgemeinde Lauterbach-Oberot-
tendorf zusammen mit den Kirchgemeinden Stolpener Land und 
Neustadt zur Sternwanderung am Ostersonntag mit dem Ziel Kir-
che Rückersdorf herzlich ein. Um 5 Uhr soll es an folgenden Treff-
punkten losgehen:
· Polenz Erbgericht
· Langenwolmsdorf Oberdorf
· Oberottendorf, Rückersdorfer Straße Bahnbrücke
· Berthelsdorf Gewerbegebiet
· Lauterbach Oberdorf am Gemeindeteich
Um 6 Uhr wird es in der Kirche Rückersdorf eine Osterandacht ge-
ben. Anschließend wird herzlich zum Osterfrühstück eingeladen. 
Bitte denken Sie im Vorfeld daran, den Rückweg selbst zu organi-
sieren.

Benjamin Albert stellvertretend für den Kirchenvorstand

Abschied ist ein leiser Weg - Einladung zum Spaziergang
Menschen, die einen Verlust erlitten haben, gehen ganz unter-
schiedlich mit der Situation und mit dem Gefühltem um. Trauer hat 
verschiedene Facetten. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Alles 
braucht seine Zeit, kann Jahre dauern. Trauerjahre… mit Tränen, 
Wut, Angst, Lachen Um den verschiedenen Fragen rund um das 
Thema Trauer nachzuspüren werden auf dem Gelände der Fried-
höfe des Kirchgemeindebundes Nördliche Sächsische Schweiz in 
diesem Jahr unterschiedliche Tafeln mit vielfältigen Gedankenan-
stößen aufgestellt.
Sie dürfen innehalten, stehenbleiben, nachdenken und vielleicht 
angeregt weitergehen.
Wir laden Sie ab April zu diesem Spaziergang mit den Farben der 
Trauer ein.
Am 27.03.2022 um 10 Uhr beginnt diese Aktion mit einer kleinen An-
dacht in der Kirche auf dem Neustädter Friedhof. An folgenden Stand-
orten werden sich die Tafeln übers Jahr auf dem Friedhof befinden.

Neustadt April / Mai und in Stolpen Juni / Juli

Gern nehmen wir uns für Sie Zeit, wenn Sie ein Gespräch wün-
schen.

Ambulanter Malteser Hospizdienst e. V.
Dresdner Str. 3, 01844 Neustadt,
Tel. 03596 5089705 oder 0151 46134736
Karen Schönmuth Koordinatorin/Trauerbegleiterin
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Nachrichten  
Philippuskirchgemeinde Lohmen

Der Umweltkreis der Philippuskirchgemeinde 
Lohmen lädt ein zum Themenabend

„Für eine halbe Ewigkeit“ – Plastik und Plastikmüll
am Montag, dem 25.04.2022, 19.30 Uhr

im Gemeindehaus der Philippuskirchgemeinde Lohmen

Plastik ist doch eigentlich ganz praktisch. Was genau ist denn das 
Problem?
Anna Groschwitz vom Referat Schöpfungsbewahrung des Öku-
menischen Informationszentrums Dresden gestaltet uns diesen 
Abend.

Kontakt:
Steffi-Wachler-Doehring, Tel.: 0178 6338555, 
E-Mail: s.wachler@posteo.de

Umweltkreis der Philippuskirchgemeinde Lohmen

Tipps und Informationen des Umweltkreises  
der Philippuskirchgemeinde Lohmen

Alle reden von Nachhaltigkeit, was ist das eigentlich? Der Begriff 
wurde im 17. Jahrhundert von dem sächsischen Kammer- und 
Bergrat Hans Carl von Carlowitz (1645 – 1714) geprägt.
Er forderte 1713 in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“ von 
der Waldwirtschaft, dass nur so viele Bäume gefällt werden dürfen, 
wie im Wald in einer bestimmten Zeit nachwachsen können. Ein 
natürliches System soll also langfristig erhalten bleiben.
Sustainability ist der „moderne“ Begriff und heute das Leitbild für 
politisches, wirtschaftliches und ökologisches Handeln. 1987 de-
finierten die Vereinten Nationen, dass eine nachhaltige Entwick-
lung gewährleistet, dass künftige Generationen nicht schlechter 
gestellt sind als die gegenwärtig lebende.

Was kann ich nun persönlich in diesem Sinne tun, ohne Aufwand, 
in meinem Alltag? Hier mal einige Anregungen:
· Müll wo immer es geht, vermeiden und den anfallenden kon-

sequent trennen, damit Abfälle zu neuen Rohstoffen werden 
können

· saisonale Produkte aus der Region kaufen, damit Transporte 
erheblich verringern

· Lebensmittel im Müll vermeiden
· bewusst einkaufen und Essensreste schmackhaft verwerten
· Lebensmittel aus biologisch kontrolliertem Anbau bevorzugen
· langlebige Artikel kaufen
· Mehrweg statt Einweg
· ökologische Getränke bevorzugen (z. B. Leitungswasser, regio-

nale Obst und Gemüsesäfte)
· möglichst niedrige Waschtemperaturen bei Geschirrspüler und 

Waschmaschine einsetzen bei sparsamem Verbrauch von abbau-
baren Reinigungsmitteln (nützt der Natur und unserer Haut)

Sie können Familien aus der Ukraine auf ihrem schweren Weg un-
terstützen. Wir benötigen zur gegebenen Zeit Alltagsbegleitung. 
Soziale Kontakte auch über Sprachgrenzen hinweg sind sehr wich-
tig. Auch bei den letztgenannten Punkten können Sie sich bei der 
Stadt oder unserer Kirchgemeinde melden (s. o.).

Zum jetzigen Zeitpunkt sind auch noch viele Fragen offen. Manche 
Dinge ändern sich kurzfristig. Bitte informieren Sie sich deshalb 
immer wieder über den aktuellen Stand und Bedarf z. B. auf unse-
rer Webseite www.kirche-stolpen.de.

Wir stehen wieder vor einer großen Aufgabe. Gemeinsam und mit 
Gottes Hilfe können wir es schaffen. Lassen Sie uns Gottes Liebe 
weitergeben, indem wir anpacken, helfen und für die Menschen 
da sind.
ласкаво просимо - herzlich willkommen

Danke!

Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
 Lauterbach-Oberottendorf 

mit den Kirchorten Bühlau und Rückersdorf

Wir laden Sie herzlich zu folgenden Gottesdiensten ein:
Sonntag, 10. April – Palmarum
09:00 Uhr Lauterbach Gottesdienst
Donnerstag, 14. April – Gründonnerstag
19:00 Uhr Oberottendorf Abendmahl für die Gemeinde
Freitag, 15. April – Karfreitag
10:00 Uhr Bühlau Andacht zum Sterbetag Jesu
14:30 Uhr Lauterbach Stationen des Kreuzweges Jesu
Sonntag, 17. April – Ostersonntag
ab 05:00 Uhr für Lauterbach: Gemeindeteich

Sternwanderung nach Rückersdorf
mit Andacht und anschließendem
Frühstück auf dem Kirchenboden

10:30 Uhr Lauterbach Festgottesdienst mit Osterspiel
Montag, 18. April – Ostermontag
10:00 Uhr Oberottendorf Osterspaziergang
Sonntag, 24. April – Quasimodogeniti
09:00 Uhr Bühlau Gottesdienst – gehalten von der 

Superintendentin Frau Lammert
10:30 Uhr Oberottendorf Gottesdienst – gehalten von der 

Superintendentin Frau Lammert

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt nach den jeweiligen Corona-
Regeln!

Unsere Zusammenkünfte
Gesprächskreise:
20:00 Uhr Lauterbach, Montag, 25.04.
Offener Frauenkreis:
09:00-11:15 Uhr Lauterbach, Mittwoch, 13.04. und 27.04.
Frauendienste:
14:00 Uhr Lauterbach, Mittwoch, 27.04.
Bibelstunde:
10:00 Uhr Lauterbach, Mittwoch, 06.04. und 20.04.

Chorproben nach Vereinbarung im Wechsel in Lauterbach/
Oberottendorf!
19:00 Uhr montags
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Sebnitz Karfreitag, 15.04.2022, 15 Uhr Feier vom Leiden und 
Sterben Jesu

Sebnitz Samstag, 16.04.2022, 21 Uhr Osternacht
Neustadt Ostersonntag, 17.04.2022, 10 Uhr

Bitte beachten Sie die Vermeldungen bzw. die Homepage. Bitte 
halten Sie die Hygiene- und Abstandsregeln ein. Einen Mundschutz 
oder FFP2-Maske ist zu tragen. Vielen Dank für ihr Verständnis.
Alle weiteren Informationen oder auch kurzfristige Änderungen er-
halten Sie auf unserer Internetseite 
www.katholische-kirche-neustadt.info

· Produkte mit recycelten Anteilen bevorzugen (von Toilettenpa-
pier bis Kleidung)

· kraftstoffsparend Auto fahren, auch mal zu Fuß gehen oder das 
Fahrrad nutzen

· möglichst abbaubare und aus natürlichen Rohstoffen herge-
stellte Haushaltchemie verwenden

· Kosmetikprodukte wählen, die ohne Tierversuche und synthe-
tische Duft- und Konservierungsstoffe auskommen

· Augen auf beim Pflanzenkauf: Vielen Blumen wurden Staubge-
fäße und Fruchtblätter weggezüchtet und sie so in ökologisch 
wertlosem Blickfang verwandelt. Schon in den Pflanzenmärk-
ten ist zu sehen, welche Pflanzen von Insekten umschwärmt 
werden. Einfach auch eine solche Pflanze mitnehmen.

Wir können viel verändern, denn unser Konsumverhalten beein-
flusst maßgeblich die Wirtschaft ...
Halten wir es mit einer afrikanischen Weisheit:
Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge 
tun, können sie das Gesicht der Welt verändern! (... und manch-
mal auch bewahren …)

Barbara Luger

Der Umweltkreis der Philippuskirchgemeinde Lohmen lädt ein 
zum

Gartenseminar
„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch 
Wachstum und Gedeihen liegt in des Himmels Hand“
WAS LIEGT IN UNSERN HÄNDEN? DAS GARTENSEMINAR

am Sonnabend, dem 14.05.2022 ab 14.00 Uhr
im Gemeindehaus der Philippuskirchgemeinde Lohmen

Endlich kann es stattfinden und uns vielfältige Anregungen geben 
zu folgenden Themen:
. Ehrfurcht und Verantwortung - Der Garten und ich als Teil der 

Schöpfung
. Biologisches Gärtnern
. Gemüseanbau - Pflanzengemeinschaften - Mondkalender
. Gartengestaltung mit Blumenstauden
. Effektive Mikroorganismen
. Dynamik der Jahreszeiten, der freien Entfaltung der Natur und 

des menschlichen Gestaltens

Es wird eine Einstimmung und Vorstellung der einzelnen Themen 
– „Stände“ geben, an denen Information und Austausch herzlich 
zur Teilnahme einladen.
Kinder werden betreut und können unter Anleitung ein Insekten-
hotel bauen.
Bei günstiger Witterung beschließen wir den gemeinsamen Nach-
mittag am Lagerfeuer.
Wir freuen uns auf Sie/auf dich und bitten um vorherige Anmel-
dung bis
7. Mai 2022 (Tel. 03501 588032 – persönlich im Pfarrhaus Loh-
men: Di.: 10.00 – 12.00 Uhr oder Mi.: 9.00 – 12.00 Uhr und 17.30 
– 18.30 Uhr – per E-Mail kg.lohmen@evlks.de).

Umweltkreis der Philippuskirchgemeinde Lohmen

Kath. Kirchgemeinde „St. Michael“
Die Gottesdienste der Kath. Kirchengemeinde, Stolpen finden in 
der Ev.-Kirche St. Katharinen in Helmsdorf, wie folgt statt:
Sonntag, 03.04.2022, 8.30 Uhr
Palmsonntag, 10.04.2022, 8.30 Uhr
Ostermontag, 18.04.2022, 8.30 Uhr
Sonntag, 24.04.2022, 8.30 Uhr
Sonntag, 01.05.2022, 8.30 Uhr

Sebnitz Gründonnerstag, 14.04.2022, 19 Uhr Hl. Messe vom 
letzten Abendmahl

Apothekenbereitschaftsdienst
Die diensthabenden Apotheken erfahren Sie wie folgt:
· www.aponet.de
· www.apotheken.de
· 0351 501210 (Rettungsleitstelle)
· 0800 0022833 (aus dem Festnetz)
· 22833 (von Mobiltelefon)
· Tageszeitung (SZ)
· Notdienstkasten an jeder Apotheke

Arztbereitschaft
Zu erfragen unter: Tel. 116117

Tierärztlicher Bereitschafts- und Notdienst
Tierklinik Stolpen, OT Rennersdorf-Neudörfel, 
Alte Hauptstraße 15, 01833 Stolpen
Tel. 035973 2830
Wir bitten um telefonische Voranmeldung

Müllentsorgung

Restabfall 04.04. 19.04. 02.05.
Papier 05.04. 03.05
Gelber Sack 13.04. 27.04.
Bioabfall 06.04. 13.04. 21.04. 27.04. 04.05.

Es gelten die Termine des Abfallkalenders Zweckverband Ab-
fallwirtschaft Oberes Elbtal.

Anzeige(n)
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Alle Gerät zum Anfassen und Probieren! 

Kostenlos!

Ihr Partner für Kommunal-, Land- & Gartentechnik

Frühlings-Messe
08. bis 09. April 2022

Mit tollen Frühlingsangeboten  
an Rasenmähern, Rasentraktoren, Kettensägen u. v. m.

Alle Geräte zum Anfassen und Probieren! 
Kommen Sie schnuppern – Mähroboter in Aktion!

Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt!

Freitag   9.00 – 17.00 Uhr 
Samstag 9.00 – 16.00 Uhr

private Kleinanzeigen

Gesucht. Gefunden. Malkurs.

Jetzt online buchen: 
anzeigen.wittich.de
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Mit dem Schulbus  
„On Tour – Auf dem Weg zur 

Wirtschaft“

Damit fällt man garantiert auf: Wer schon immer einmal mit ei-
nem richtigen „Ami-Bus“ fahren wollte, ist hier genau richtig! Die 
Schülerinnen und Schüler des Landkreises haben die Möglichkeit, 
gemeinsam mit ihren Eltern in einen amerikanischen Schulbus 
einzusteigen, um verschiedene Unternehmen des Landkreises ge-
meinsam zu besuchen. Unter dem Motto „On Tour - Auf dem Weg 
zur Wirtschaft“ werden mit diesem außergewöhnlichen Gefährt 
verschiedene Ausbildungsbetriebe angesteuert. Bereits auf der 
kurzweiligen Fahrt wird über die vielfältigen Möglichkeiten der du-
alen Ausbildung und des dualen Studiums informiert. Denn Auszu-
bildende und Ausbildende der Unternehmen fahren ebenfalls mit 
und vermitteln aus erster Hand ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu 
den dort angebotenen Ausbildungs- und Studienberufen. So wird 
bereits die Fahrt zu einem Erlebnis!
An den drei Tagen vom 25. bis 27. April 2022 stehen pro Tour zwei 
Unternehmen des Landkreises auf dem Programm. Unter anderem 
mit dabei sind die Agrargenossenschaft Wesenitztal Dürrröhrs-
dorf eG, die Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH, PURA 
Hotels Bad Schandau, Sachsenküchen GmbH und die Selectrona 
GmbH.
An der Initiative des Landkreises können interessierte Jugendli-
che teilnehmen und natürlich dürfen auch die Eltern dabei sein. 
Deshalb beginnen die Fahrten am späten Nachmittag und enden 
in den frühen Abendstunden. Start- und Endpunkt der Touren sind 
öffentliche Haltestellen.
Der Routenplan mit den angesteuerten Unternehmen sowie weite-
re Informationen sind ab sofort unter www.landratsamt-pirna.de/
on-tour-auf-dem-weg-zur-wirtschaft.html zu finden.
Wichtig: Bitte unbedingt anmelden!
Da die Plätze im amerikanischen Schulbus begrenzt sind, ist es 
unbedingt erforderlich sich vorher telefonisch oder per E-Mail an-
zumelden. Auch Fragen zur Initiative „On Tour“ - Auf dem Weg zur 
Wirtschaft“ beantwortet die Koordinierungsstelle Beruf und Bil-
dung gern.

Kontakt:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Koordinierungsstelle Beruf und Bildung
Ramona Reißig
Schloßhof 2/4
01796 Pirna
Telefon: 03501 515-1516
E-Mail: ramona.reissig@landratsamt-pirna.de

„Mein Talent. Meine  
Interessen. Mein Beruf.“! – 

Jetzt anmelden

„Mein Talent. Meine Interessen. Mein Beruf.“ ist ein Projekt, bei 
dem junge Menschen über praktisches Erproben die in ihnen 
schlummernden Talente erkennen können.
Die Unternehmen des Landkreises sind dazu einladen sich und 
ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vorzustellen und da-
mit Teil dieses Projektes zu sein. Auf die Schülerinnen und Schüler 
warten somit interessante Gespräche über die vielseitigen Tätig-
keiten der Unternehmen.
So läuft das Projekt ab: Im Zentrum des Projektes steht der soge-
nannte Talentparcours. Bei drei Durchläufen (08:00 - 09:45 Uhr, 
10:15 - 12:00 Uhr und 12:30 - 14:15 Uhr) bieten die Unternehmen 
Arbeitsproben an. Unter Anleitung durch das Unternehmen und 
deren Azubis führen die Schülerinnen und Schüler diese Tätigkei-
ten aus, kommen mit den Unternehmen ins Gespräch und erfahren 
mehr zu den vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.
Der Talentparcours findet am 13.05.2022 im Beruflichen Schul-
zentrum „Otto Liliental“ Freital-Dippoldiswalde am Standort Frei-
tal statt. Bei einer Informationsveranstaltung am 08.04.2022 er-
halten die Unternehmen Informationen über den Ablauf und den 
zugeordneten Standplatz.
Unternehmen können sich ab sofort über den nachfolgenden Kon-
takt anmelden. Fragen zum Projekt „Mein Talent. Meine Interes-
sen. Mein Beruf.“ werden ebenfalls gern beantwortet.

Kontakt:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Koordinierungsstelle Beruf und Bildung
Ramona Reißig
Telefon: 03501 515-1516
E-Mail: ramona.reissig@landratsamt-pirna.de



Stadt Stolpen 33 Nr. 4/2022



Stadt Stolpen Nr. 4/202234 



Stadt Stolpen 35 Nr. 4/2022

Stadt Neustadt in Sachsen
Erhebungsstelle Zensus
Maxim-Gorki-Str.11
01844 Neustadt in Sachsen

Über dieses Formular können Sie sich als Erhebungsbeauftragte (m/w/d) für den 
kommenden Zensus 2022 vormerken lassen. Wir werden Sie nach Sichtung der Unterlagen 
kontaktieren.

1. Allgemeine Angaben zu Ihrer Person

2. Ich bin zurzeit nicht erwerbstätig, sondern:

Rentner bzw. Pensionäre 

 in Eltern-/Erziehungszeit

erwerblos

Hausfrau/Hausmann

  Schüler, Studenten

  Sonstige

3. Verfügen Sie über einen PKW?

 Ja Nein

Vor- und Nachname  

Geburtsdatum Telefon

Wohnort, Straße und Hausnummer

E-Mail-Adresse

Berufliche Tätigkeit*

Bewerbung 
Erhebungsbeauftragte (m/w/d) 

Eingangsstempel
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4. Sprachkenntnisse

5. Wunschregion für Ihren Einsatz

Neustadt In Sachsen

Große Kreisstadt Sebnitz

Bad Schandau

Stolpen

Hohnstein

  Dürrröhrsdorf-Dittersbach

  Reinhardtsdorf-Schöna

  Rathmannsdorf

  Stadt Wehlen 

  Lohmen

Einwilligung in die Datennutzung für den Zensus 2022

Ich bin damit einverstanden, dass die Erhebungsstelle Zensus 2022 der Stadt Neustadt 
in Sachsen meine angegebenen Daten elektronisch speichert und mich zu einem 
späteren Zeitpunkt kontaktiert. *

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Erhebungen zwischen dem 15. Mai 2022 
und Ende Juli 2022 geplant sind und stehe in diesem Zeitraum als Erhebungsbeauf-
tragte oder Erhebungsbeauftragter voraussichtlich zur Verfügung. *

Bitte speichern Sie das ausgefüllte Formular ab und senden es als Dateianhang 
per E-Mail an zensus2022@neustadt-sachsen.de oder 
per Post an die Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022, Maxim-Gorki-Straße 11, 
01844 Neustadt in Sachsen.

Hinweis: Sie können die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer persönlichen 
Daten jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist an Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022, 
Neustadt in Sachsen, Maxim-Gorki-Straße 11, 01844 Neustadt in Sachsen oder per E-Mail 
an zensus2022@neustadt-sachsen.de zu richten.

Ort Datum Unterschrift des Bewerbers

Alle Felder mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
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Projektgruppe Youth Talk beim Jugendring SOE e. V.
Im Rahmen des Programms “Die Verfassungsschüler” werden ge-
meinsam mit jungen Menschen selbst gewählte Projekte umge-
setzt. Bei regelmäßigen Treffen tauschen wir Ideen aus, planen 
und sammeln Erfahrungen. Wir laden uns interessante Gäste ein, 
organisieren Ausflüge oder lernen Jugendliche aus anderen Grup-
pen kennen. Gleichzeitig beschäftigen wir uns damit, auf welche 
Weise wir unser Lebensumfeld beeinflussen und in der Schule, 
im Verein oder in der Kommune Veränderungen bewirken können. 
Nach Ende des Projekts erhalten alle Teilnehmer*innen eine Ur-
kunde.
Jugendliche ab 14 Jahren sind eingeladen, mitzumachen!
Mit folgenden Worten wenden sich die jungen Menschen der Initi-
ative an Interessierte:

Ansprechpartnerinnen:
Stefanie Wohlfahrt
Fachstelle für Demokratieförderung und Jugendbeteiligung
fachstelle.demokratie@jugend-ring.de
Tel.: 0151 12434203

Sophie Kircher
JugendLand - Mobile Jugendarbeit
info@jugendland.de
Tel.: 0173 1630229

V.i.S.d.P. S. Wohlfahrt, S. Kircher

Der WEISSE RING braucht Hilfe –  
Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht!

In Stolpen und Umgebung sucht die bundesweite Opferhilfeorga-
nisation WEISSER RING e. V. engagierte Menschen, die einen Wert 
darin erkennen, sich für die Hilfesuchenden in unserer Gesell-
schaft einzusetzen.
Der WEISSE RING hilft Menschen, die durch vorsätzliche Straftaten 
geschädigt worden sind, tritt ein für die Belange der Opfer in der 
Öffentlichkeit wie in der Politik und fördert Maßnahmen der Kri-
minalitätsvorbeugung. Er ist ein gemeinnütziger Verein, der sich 
vorwiegend durch Spendengelder finanziert und zur Wahrung sei-
ner Unabhängigkeit auf Gelder der öffentlichen Hand verzichtet. In 
20 Außenstellen innerhalb Sachsen betreuen ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter die Geschädigten und helfen ihnen, 
im Leben wieder Fuß zu fassen.
Die Ehrenamtlichen kommen aus allen Berufs- und Altersgruppen. 
Ihre Erfahrungen aus vielen Lebensbereichen erleichtern die Erfül-
lung der Aufgaben des Vereins. Auch junge Erwachsene können 
diese anspruchsvollen Tätigkeit ausüben, wenn bestimmte per-
sönliche Voraussetzungen erfüllt sind. Fachspezifische Vorkennt-
nisse sind erwünscht, aber keine Bedingung. Der WEISSE RING 
schult seine Mitarbeiter regelmäßig und professionell innerhalb 
eines erprobten eigenen Seminarsystems.
Wir suchen Menschen, die sich Anderen zuwenden können, die 
zuhören, frei von traumatischen Belastungen sind, Einfühlungs-
vermögen besitzen und Aufgeschlossenheit zeigen. Dieses Ehren-
amt setzt Teamfähigkeit voraus, die Bereitschaft zur Fortbildung 
und, das Allerwichtigste, die Bereitschaft, Zeit zu spenden. Gute 
Erreichbarkeit und Verlässlichkeit sowie eine gewisse räumliche 
Mobilität sind hilfreich.

Interessenten wenden sich bitte an:
WEISSER RING e. V.
Landesbüro Sachsen
Burckhardtstraße 1
01307 Dresden
sachsen@weisser-ring.de
Tel. 0351 85074496

Jugendinitiative Youth Talk

Die Verfassungsschüler

Begegnung organisieren - Werte bilden - Erfahrungen 
teilen

„Die Verfassungsschüler“ ist ein von “Teach First Deutschland” 
initiiertes Projekt, bei dem junge Menschen im Rahmen von Work-
shops, Ausflügen und Begegnungen Demokratie und demokrati-
sche Werte erfahren. Dabei erleben sie, was ihre Rechte sind und 
wie sie im Alltag dafür einstehen und sich demokratisch beteiligen 
können. Die Teilnehmenden werden dabei begleitet, sich in ihrer 
Kommune, im Verein oder ihrer Nachbarschaft in Projekten oder In-
itiativen zu engagieren. So sammeln sie wertvolle Selbstwirksam-
keitserfahrungen und übernehmen Verantwortung für Veränderung 
in ihrem Umfeld.
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serem Landkreis ein Zuwachs von 358 in der Altersgruppe 0 bis 
einschließlich 14 festgestellt werden.
Rückgänge gab es hingegen in allen erwachsenen Altersklassen ab 
27 Jahren. Vor dem Hintergrund, dass der Nachwuchssport im ver-
gangenen Jahr - anders als 2020 - für alle Aktiven unter 16 bzw. 18 
Jahren zeitweise ohne Einschränkungen möglich war, lassen sich 
diese Zahlen durchaus erklären.
Bei den Sportarten hatte wie schon 2020 erneut der Reha-Sport 
mit 576 Vereinsaustritten den größten Mitgliederrückgang ver-
zeichnet. In dem Ranking folgen die Allgemeinen Sportgruppen 
(165) und die Kegel-Abteilungen (104) mit dem jeweils nächst-
größten Minus.
Andere Sportarten konnten derweil im vergangenen Jahr sogar wie-
der mehr neue Mitglieder begrüßen. So zum Beispiel der Fußball. 
Hier gab es nach dem Rückgang 2020 jetzt ein deutliches Plus von 
466 neuen - vor allem jüngeren - Mitgliedern. Es folgen Hallenrad-
sport (97), Leichtathletik (63) und Tischtennis (58).
Der Fußball hat mit nunmehr 8.934 Mitgliedern seine Spitzenposi-
tion bei den Sportarten in den Mitgliedsvereinen 2021 erneut be-
haupten können. Trotz jeweiligen Rückgängen bei den Mitgliedern 
gab es auch auf den weiteren beiden Plätzen keine Veränderun-
gen. Rehasport (2295) und Volleyball (2101) belegen die Ränge 
zwei und drei.
Mitgliederstärkster Verein ist zum 01. Januar 2022 der Sportclub 
Freital e. V. mit 1.423 Mitgliedern. Der 2020 nach einer Fusion ge-
gründete Verein löste den VfL Pirna-Copitz 07 e. V. (1.180) an der 
Spitze ab. Auf Rang drei folgt nun der SSV Heidenau (1096), der 
einen Platz in dieser Wertung gutgemacht hat.
Acht Vereine des KSB haben sich im Laufe des Jahres 2021 aufge-
löst. Neu hinzu kamen indes vier Vereine: Taekwondo Team Freital 
e.V., KreativKöpfe Freital e. V., Fürstenwalder Karnevalsklub e.V. 
und der Vereinshaus- und Sportstätten e. V. Fürstenwalde.
Und: Mit seinem sportlichen Organisationsgrad von 16,79 Prozent 
liegt der KSB bzw. der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebir-
ge in Sachsen hinter der Landeshauptstadt Dresden (19,66) und 
dem Erzgebirgskreis (16,89) auf Rang drei in dieser Kategorie - vor 
zehn weiteren Stadt- und Kreissportbünden.

Text/Grafik: KSB/Stephan Klingbeil

Kreissportbund Sächsische Schweiz - Osterzgebirge e. V.
Gartenstraße 24, 01796 Pirna

Textilien sind nicht nur Bekleidung
Die Berufswahl gehört zu einer der wichtigsten Entscheidungen im 
Leben. Bei über 350 Ausbildungsberufen ist es nicht immer leicht 
die richtige Auswahl zu treffen und vielleicht ist das ein Grund dafür, 
dass sich die Berufswünsche der jungen Menschen seit Jahren nicht 
grundlegend verändert haben. Nach wie vor stehen Berufe im Einzel-
handel oder beispielsweise Mechatroniker/-in auf der Wunschliste 
angehender Azubis ganz oben. Aber es gibt weit mehr interessante 
und spannende Berufe, zum Beispiel in der Textilindustrie.
In Deutschland gibt es 16 Textilforschungsinstitute, darunter auch 
3 in der sächsischen Region. Überhaupt hat Sachsen eine lange 
Textiltradition und gehört bis heute zu den Bundesländern, die auf 
Stoff setzen.
Textilien sind wandlungsfähig und so wundert es nicht, wenn sie 
nicht nur im Kleiderschrank, sondern auch in Flugzeugen, Autos, 
Schiffen oder in der Raumfahrt zu finden sind. Längst hat sich die 
Textilindustrie zur Hightech-Branche entwickelt und findet Anwen-
dung beim ressourcenschonenden Bauen z. B. durch textile Fassa-
den, in der Medizin oder in der Mobilität und im Leichtbau durch 
Verwendung sogenannter smarter Textilien.

Kontakt
 

Marie Einenkel
Mail: egm@jugend-ring.de
Festnetz: 03501 79 27 977

Mobil: 01575 36 26 401
 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert
durch Steuermittel auf Grundlage des
vom Sächsischen Landtag
beschlossenen Haushaltes. 

Fördermittel für ehrenamtliche Angebote
Richtlinie RL JA LK SOE §§ 11,16 SGB VIII

Kinder- und Jugenderholung
 
mit einer Festbetrags-
finanzierung von aktuell bis zu
10 € pro Tag und Person

Projekte,  außerschulische
Bildungsmaßnahmen und

internationale
Jugendbegegnungen 

mit bis zu 50 %
Anteilsfinanzierung

GEFÖRDERT WERDEN...

WEITERE INFOS &  FORMULARE UNTER WWW.JUGENDRING-SOE.DE

KSB verzeichnet 2021 leichten  
Mitgliederrückgang

Trotz der anhaltenden Coronavirus-Pandemie ist der Mitglieder-
rückgang 2021 im Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzge-
birge e. V. weniger drastisch ausgefallen als erwartet. Es gab bin-
nen eines Jahres ein Minus von insgesamt 1,93 Prozent.
Dies ergibt sich aus der offiziellen Jahresstatistik des KSB. Diese 
wurde nach der Ende Januar 2022 abgeschlossenen Online-Be-
standsmeldung des Landessportbundes Sachsen erstellt.
Die Mitgliederzahl ist demnach zum zweiten Mal in Folge seit der 
Fusion der Kreissportbünde im Jahr 2008 zurückgegangen - von 
41.834 auf nun 41.023 Mitglieder.
Insgesamt 811 Mitglieder haben die derzeit 308 Mitgliedsvereine 
des KSB also in Summe verloren. Im Landesschnitt gab es eben-
falls einen leichten Mitgliederrückgang in den sächsischen Sport-
vereinen.
Erfreulich jedoch: Nach dem endgültigen Abschluss der Online-
Bestandmeldung konnte nach dem Rückgang im Jahr zuvor in un-
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1. Mit welchen Berufen kann man also in diese Branche einstei-
gen? Die sächsische Textilindustrie meldet aktuell Ausbildungs-
plätze für:
· Textil- und Modenäher/in (Herstellung insbesondere kleinerer 

Serien, Muster oder Prototype textiler Erzeugnisse und tech-
nischer Textilien, aber auch Fertigung textiler Erzeugnisse mit 
modellbezogenen Besonderheiten)

· Technische/r Konfektionär/in (Herstellung von Autoplanen, 
Markisen oder Gerüstverkleidungen aus Kunststoffbahnen, 
beschichteten oder Naturgeweben)

· Textillaborant/in (Prozessüberwachung, Sicherstellung der ge-
setzlichen und betrieblichen Qualitätsrichtlinien)

· Produktionsmechaniker/in Textil (sorgen bei der Herstellung 
von Garnen, gewebten Stoffen oder Verbundstoffen für ein-
wandfrei funktionierende Produktionsanlagen und wirtschaft-
liche Arbeitsabläufe.)

· Maschinen- und Anlagenführer/in Textiltechnik (arbeiten an 
Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Stoffen, Geweben, 
Garnen oder technischen Textilien.)

· Produktveredler/in Textil (arbeiten in den Bereichen Färberei, 
Druckerei, Beschichtung und Textilausrüstung. Sie richten ver-
schiedene, meist computergesteuerte Maschinen und Anlagen 
ein.)

2. Welche Skills sollten man dafür mitbringen?
Geschickte Hände, ein gutes Auge für Muster und Ästhetik sowie 
Spaß an Technik und die Liebe zu Textilien, sind das eine, es ge-
hören aber auch ein hohes Maß an Sorgfalt und Verantwortungs-
bewusstsein und Interesse an chemischen und physikalischen Zu-
sammenhängen, dazu. Grundsätzlich gilt: Wer eine kreative Ader, 
ein Gespür für Mode und Design hat oder auch technisch interes-
siert ist, der wird in diesen Berufen seinen Platz finden.

3. Was verdienen Auszubildende?
Im ersten Lehrjahr werden je nach Beruf und Region zwischen ca. 
700 und ca. 1.000 Euro gezahlt, im letzten Ausbildungsjahr kann 
die Vergütung auf bis zu 1.153 Euro steigen.

Nähere Informationen zu Ausbildungsinhalten und zu den Berufen 
gibt es im BerufeNet unter: https://berufenet.arbeitsagentur.de

Zu allen Berufen beraten die Berufsberaterinnen und Berufsbe-
rater der Agentur für Arbeit Pirna - auch bequem online. Ein Be-
ratungstermin muss vorher per E-Mail pirna.berufsberatung@ar-
beitsagentur.de, online www.arbeitsagentur.de oder telefonisch 
über die kostenfreie Servicerufnummer 0800 4555500 vereinbart 
werden.

Wer sich erstmal einen Überblick verschaffen will, findet die Ange-
bote der Arbeitsagentur unter: https://www.arbeitsagentur.de/m/
ausbildungklarmachen/

Anzeige(n)

Anzeigen | Beilagenverteilung | Drucksachen www.wittich.de

wünscht Ihnen im Namen des  
gesamten LINUS-WITTICH-Teams 

Ihr Ansprechpartner vor Ort 

Matthias Riedel
Mobil 0171 3147542

matthias.riedel@wittich-herzberg.de

und erholsame  
Feiertage

FROHE OSTERN

Deutscher Kurzkrimi-Preis    
 KRIMIAUTOREN
GESUCHT!

Weitere Infos unter: 
www.tatort-eifel.de | www.facebook.com/TatortEifel

Das Krimifestival 
Tatort Eifel und der 
KBV-Verlag ermitteln 
die besten kurzen 
Krimis zum Thema
„Stadt. Land. Flucht.“ 

www.tatort-eifel.deort-eifel.deort-eifel.de

Einsendeschluss: 
22. April 2022

www.krebshilfe.dewww.krebshilfe.de

SPENDENKONTO IBAN: 
DE65 3705 0299 0000 9191 91
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Wir wachsen und verstärken unsere Teams
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LINUS WITTICH ist ein erfolgreiches und expandierendes Unternehmen im Medienwesen. Wir geben wöchentlich über 100 
Mitteilungsblätter für Städte und Gemeinden in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie verschiedene Sonder-
publikationen heraus.

LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg (Elster)

Wir suchen ab sofort für unser Medienhaus in Herzberg (Elster) qualifizierte Mitarbeiter: 

Umbruch / Onlineteam (m/w/d)

Ihr Profil:
• Führerschein Klasse B
•  idealerweise Berufserfahrung in der Medienbranche
•  geübtes Auge für Rechtschreibung,
 Typografie und Gestaltung
•  teamfähig, flexibel einsetzbar und lernfähig
• gute kommunikative Kompetenzen
• Spaß an der Arbeit
Nach Einarbeitung und Einschätzung durch uns, 
gibt es die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten.

Aufgabenschwerpunkte:
•  Umbruch 

Layout von Text- und Anzeigenseiten
•  Onlineteam 

Kunden- und App-Support

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Stichwort 
„Bewerbung Umbruch“ oder „Bewerbung Onlineteam“
per E-Mail an:

info@wittich-herzberg.de

Medienberater für den Innendienst / Außendienst (m/w/d)

Ihr Profil:
• Führerschein Klasse B
• das „Verkaufsgen“
• Argumentationsstärke und Abschlusssicherheit
• Engagement und Flexibilität
• sehr gute kommunikative Kompetenz
• Erfahrung in der Werbebranche
• Spaß an der Arbeit
Nach Einarbeitung und Einschätzung durch uns, 
gibt es die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten.

Aufgabenschwerpunkte:
•  Verkauf von Anzeigen und Medialeistungen
•  Verkauf von Officeprodukten, Werbemitteln usw.
•  Gewinnung von Neukunden/Pflege der Bestandskunden

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit dem Stichwort 
„Bewerbung Medienberater Innendienst“ oder
„Bewerbung Medienberater Außendienst“ 
per E-Mail an:

info@wittich-herzberg.de

STELLEN Markt Weitere Stellenangebote online unter:
jobs-regional.de
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Sie suchen eine neue Aufgabe in einem Traditionsunternehmen?

Unsere Unternehmensgeschichte geht über 100 Jahre zurück. Mit ca. 
140 Mitarbeitern und bis zu 5 Auszubildenden sind wir als Sonderan-
lagenbauunternehmen auf die Verarbeitung von Edelstahlblech spe-
zialisiert. Produziert werden maßgenaue Großküchenausrüstungen, 
Cafeteriaanlagen, Laboreinrichtungen sowie Edelstahl- und Alumini-
umkomponenten für die Industrie.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum sofortigen
Einsatz unbefristet und in Vollzeit Sie als

Konstrukteur (m/w/d)

WIG-Schweißer (m/w/d)

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Metallbauer/Schlosser (m/w/d)

Wir bieten Ihnen:
•   ein engagiertes, innovatives, dynamisches Team in einem hierarchie-

armen zukunftsorientierten Unternehmen
•  ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit interessanten fachlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld
•  umfangreiche und strukturierte Einarbeitung in das Aufgabengebiet
• flexible Arbeitszeiten für eine gute Work-Life-Balance
• Bereitstellung von Arbeitskleidung im Fertigungsbereich

Schauen Sie gern auf unsere Homepage  
www.gsstolpen.de/unternehmen/karriere und erfahren  

weitere Informationen zu unseren Stellenanzeigen.

Bei Fragen steht Ihnen Frau Bähr wochentags in der Zeit von  
08:00 - 16:00 Uhr gern unter Telefon 03 59 73 / 20-201 oder  

Mobil 01 51 / 14 75 68 65 zur Verfügung. Werden Sie Teil unserer 
Erfolgsgeschichte und senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen 
per Post oder im PDF-Format per E-Mail an baehr@gsstolpen.de.

G.S.Stolpen GmbH & Co. KG
Ernst-Uhlemann-Str. 4 • 01833 Stolpen

Tel.: 03 59 73 / 20-0 • Fax: 03 59 73 / 20-350

Pulp-Tec GmbH & Co KG I Frau Ute Jantschke
Am Hartpappenwerk 10 I 01844 Neustadt (Sachsen) oder 

per Mail an: info@pulp-tec.com I Tel.: 03594 2563030

Zur Verstärkung für unser stetig wachsendes Traditions- 
unternehmen suchen wir für unsere Produktionsstandorte

Bischofswerda und Neustadt ab sofort Mitarbeiter (m/w/d) als:

Maschinen- u. Anlagenfahrer
Stoffmacher

Produktionsarbeiter

Das erwartet Sie: Anspruchsvolles und
abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem

wachsenden Unternehmen • Sicherer Arbeitsplatz
mit unbefristetem Arbeitsvertrag • Arbeit in einem
motivierten, engagierten Team • Erfolgsabhängige

Sonderzahlungen • Familiäres Betriebsklima
 • kostenfreie Getränke • betriebliche Altersvorsorge

 • regelmäßige Schulungen

Verfügen Sie über Mitdenkerqualitäten und haben Freude am
Arbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige

Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins an:

Pulp-Tec ist einer der führenden Hersteller für 
Faserguss in Europa. Wir produzieren Faserformteile 
aus umweltfreundlichem und 100 % recyclingfähigem 
Altpapier. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln 
wir Lösungen aus Faserguss und realisieren den 
Prozess von der ersten Idee über die Ausarbeitung der 
Detailkonstruktion bis hin zum fertigen Produkt.

Wir suchen ab sofort eine

Verkaufskraft M/W/D
für 100 Stunden im Monat. 

Arbeitszeit von Dienstag - Samstag 
von 5.45 Uhr - 12.00 Uhr

Bäckerei Willkommen
01833 Stolpen | Talstr. 16

Telefon 035973/26604 / uwillkommen@web.de

Wir bieten Ihnen u. a.
-  leistungsgerechten Haustarif
-  ein junges, freundliches und 

dynamisches Team
-  eine Mastercard Geldkarte 

zur freien Verfügung u. v. m.

– PFLEGEHEIM IN DER WESTLAUSITZ –

– Wir sind ausgezeichnet als TOP Pflegeheim Deutschland 2018 –

Schulstr. 11 | 01909 Großharthau
pflegedienstleiter@seniorenhaeusel-grossharthau.de
Tel.: 035954 51 99 101 | Fax: 035954 51 99 114
www.seniorenhaeusel-grossharthau.de

Wir suchen eine

Pflegefachkraft/Hilfskraft (m/w/d) 

und bieten Ihnen einen tollen Job!

Dann sind SIE bei uns genau richtig!!!

Schulstr. 11 | 01909 Großharthau
pflegedienstleiter@seniorenhaeusel-grossharthau.de
Tel.: 035954 51 99 101 | Fax: 035954 51 99 114
www.seniorenhaeusel-grossharthau.de

Erfüllen Sie sich 

Ihren größten 

Frühlingswunsch 

und bewerben 

Sie sich JETZT!! 

Keine Panik, wenn es nicht läuft Anzeige

Trotz aller Motivation und Vorbereitung kann es vorkommen, 
dass ein Vorstellungsgespräch einfach nicht läuft. Ihr Ge-
sprächspartner signalisiert schwindendes Interesse und Ihre 
Antworten scheinen nicht den Erwartungen zu entsprechen. An-
zeichen dafür können sein: ständiges Schielen auf die Uhr, unru-
higes Trommeln mit Fingern oder Füßen oder eine abwehrende 
zurückgelehnte Körpersprache. Auch wenn keine Fragen mehr 
kommen und das Gegenüber aufhört sich Notizen zu machen, 
sollten Sie aufmerksam werden. Sprechen Sie jetzt keinesfalls 
an, dass das Gespräch nicht gut läuft, denn damit bestätigen 
Sie noch diesen vagen – und vielleicht auch falschen – Eindruck. 
Besser analysieren Sie kurz, ob Ihre Antworten vielleicht zu aus-
schweifend waren oder ob Ihnen echte Fehler unterlaufen sind. 
Und lassen Sie sich nicht verunsichern, denn bis jetzt haben Sie 
ja nur ein Gefühl, was in der stressigen Situation auch täuschen 
kann.

Oder direkt online bewerben: jobs-regional.de
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Günter
Friedrich

* 26.02.1942
† 08.02.2022

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen. (1. Korinther 13,13)

Danke
Es war ein Abschied über viele Jahre, in denen Günter sich immer mehr von
uns entfernte. Was aber nahezu bis zuletzt blieb, war seine liebe und
freundliche Art und sein Lächeln.  Das fehlt  uns allen sehr. Die große
Anteilnahme sowie die Freundschaft, Liebe und Achtung, die ihm
entgegengebracht wurden, helfen, den Schmerz zu bewältigen.

Wir danken besonders den Mitarbeiter(inne)n der Station 2 des Pflegeheims
Stolpen, die Günter in den letzten Monaten liebevoll zur Seite standen und
Pastor Scheel für seine feinen und tröstenden Worte. Darüber hinaus danken
wir allen, die meinen lieben Ehemann, unseren Vater, Opa und Ur-Opa auf
seinem Lebensweg begleitet haben.

Im Namen aller Angehörigen
Lydia Friedrich
Stolpen, im März 2022

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht mehr.

Er fehlt uns.

Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,
die uns niemand nehmen kann.

Klaus-Peter
Mehnert
† 27. Februar 2022

Nach einem erfüllten und glücklichen Leben
ist er auf seine letzte Reise gegangen.

In Dankbarkeit
seine Renate,

sein Sohn Lutz mit Karina,
seine Enkel Katrin, Renè, Robin, Stefanie

und Katja sowie seine Urenkel

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschafft.

Du siehst die Blumen nicht mehr blühen,
weil dir der Tod nahm aller Kraft.
Nun ruhen deine fleißigen Hände,

die tätig waren immerdar.
Du ahntest nicht, dass schon dein Ende

so schnell für dich gekommen war.

Christian Herzog
Herzlichen Dank allen für die Anteilnahme, lieben Worte 

und die Verbundenheit beim Abschiednehmen.

Im Namen aller Angehörigen
Lebensgefährtin Inge

Danke

Abschied nehmen

Wege der Trauerbewältigung Anzeige

Früher waren Krankheit, Sterben und Tod in der Großfamilie 
unter einem Dach vereint, genauso wie Romanze, Heirat und 
Geburt. Heute haben viele Menschen nie lernen und auch nie er-
fahren können, was Sterben und Tod bedeuten und wie sie von 
einem geliebten Menschen Abschied nehmen und richtig trau-
ern können. Möglichkeiten der Trauerbewältigung können sein:
Geben Sie sich Zeit, um die Trauer- oder Abschiedsfeier per-
sönlich zu gestalten. Selbst wenn keine große Trauergemeinde 
zusammenkommen wird.
In einem Tage- oder Trauerbuch können Sie Ihre persönlichen 
Gedanken und Gefühle festhalten und Klarheit bekommen. Auch 
können Sie Briefe an Freunde und Angehörige schreiben, um Er-
lebnisse noch einmal Revue passieren zu lassen. Es ist eine gut-
tuende, langsame Kommunikation in der sonst so schnellen Zeit.
Früher war es üblich, regelmäßig das Grab zu besuchen. 
Wenn das nicht möglich ist, hilft es vielleicht, zum Gedenken 
eine Kerze anzuzünden oder an einen vertrauten Ort zu gehen.
Nehmen Sie Abschied von alten Gegenständen, wenn das für 
Sie möglich ist. Vielleicht wandern sie erst einmal in eine Kiste, 
später in den Keller – Abschied braucht nun einmal Zeit. spp-o

Foto: Deutsche Friedhofsgesellschaft/akz-o
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            Helfen  

            mit 

Herz.

 

            Helfen  

            mit 

Herz.

01833 Stolpen
Dresdner Straße 19 

Telefon (03 59 73) 2 49 66
bestattung-lohr@t-online.de

www.bestattung-lohr.de

Thomas Immobilien
31-jährige Firmenerfahrung

Beratung, Bewertung, Verkauf
Vermietung, Hausverwaltung

Interessentendatenbank
360-Grad-Rundgänge 

Finanzierung zu Top-Konditionen
Dresdner Str. 65 · 01844 Neustadt ·  0 35 96 - 50 52 70

 info@thomas-immobilienmakler.de ·  www.thomas-immobilienmakler.de

Haus von Privat gesucht! 
Netten Eigentümer gesucht, 
der sein Haus oder Freizeit-
grundstück verkauft. 
E-Mail: fa.manthey@gmx.de 
oder Tel.: 0173 - 3 67 73 19

© Pixelio/Sarah C.

B R O A D W A Y  I N  D R E S D E N
REVUE · MUSICAL · OPERETTE · PERFORMANCE

Infos und Tickets unter www.staatsoperette.de

ZWEI KRAWATTEN | DIE LUSTIGE WITWE | IM WEISSEN RÖSSL | CASANOVA
MÄRCHEN IM GRAND-HOTEL | DER VETTER AUS DINGSDA | AB IN DEN SÜDEN 
DIE FANTASTICKS | HIER UND JETZT UND HIMMELBLAU | DIE ZAUBERFLÖTE 

HIGHLIGHTS DER SAISON

Reisen Sie bequem und kostenfrei 

ins Theater. Unsere Eintrittskarten 

gelten als Fahrscheine im gesamten 

VVO-Verbundraum für Zug, Bus 

und Straßenbahn.
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Wir sind umgezogen!
Seit dem 1. Februar 2022 finden Sie

unser Büro in Stolpen auf der

Ernst-Uhlemann-Str. 1 • 01833 Stolpen

035973/648460      kontakt@dsh-dresden.de

www.dsh-dresden.de     dienstleistungundservicehähnel

   kontakt@dsh-dresden.de

   dienstleistungundservicehähnel

Garten- und Landschaftsbau
• Gartenplanung
• Gartengestaltung
• Poolbau/Teichbau
• Zaunbau
• Gabionen
• Bepflanzungen

Baudienstleistungen
• Pflaster- und Wegebau
• Tief- und Erdbau
• Natursteinarbeiten

Hausmeisterdienst
• Hausreinigung
• Grünflächenpflege
• Tech. Objektbetreuung

Unterhaltsreinigung
• Büroräume
• Lagerplätze
• Autohäuser

Winterdienst
• alle privaten und gewerblichen FlächenU

ns
er

e 
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is
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:

23.04. 
24.04.

Sa 10 - 17 Uhr So 10 - 16 Uhr

Hohwaldstraße 5  |  01844 Neustadt, OT Langburkersdorf 

Telefon 03596 - 60 20 40  |  www.gaertnerei-gruschwitz.de 

Kinder bemalen unsere Gewächshäuser 
Kinder pflanzen ihren eigenen Kräutertopf 
 
Sa 14 - 16 Uhr   Live-Musik »Radio Nowhere Dresden« 
So    14 - 16 Uhr   blumige Unterhaltung mit  
                                     Mathilda Gänseblümchen

Besuchen Sie uns in den 
Gewächshäusern und  
wählen Sie aus unserem  
eigenen Sortiment:  
•   über 50 Arten Beet- und   
     Balkonpflanzen 
•   Tomaten-, Gurken- und andere  
     Gemüsejungpflanzen 
•   umfangreiches Kräutersortiment 
•   Stauden 
•   Obst- und Ziergehölze aus  
     regionalen Baumschulen 
•   Balkonpflanze des Jahres 2022: 
     Jamesbrittenia – kleiner Bienenmagnet 

 
Öffnungszeiten im Mai:
Mo - Fr    8 - 18.30 Uhr 
Sa            8 - 16 Uhr 
So            9 - 11 Uhr

Gruschwitz Gartencafé  Ve r w e i l e n  S i e  i n  u n s e r e m  g e m ü t l i c h e n


